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Seit 2. November ist ganz Deutschland im soge- 
nannten „Lockdown light“. Die dramatisch stei- 
genden Infektionszahlen haben eine neuerliche 
starke Einschränkung des öffentlichen Lebens 
und der privaten Kontakte letztlich unumgänglich 
gemacht. Bereits in der Woche zuvor war die so- 
genannte Corona-Ampel in der Stadt auf „dunkel- 
rot“ geschalten. Seit 28. Oktober gilt daher in der 
Innenstadt eine Pflicht zum Tragen eines Mund- 
Nasen-Schutzes. 

Mehr zum Thema auf den Seiten 2 und 3.
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Nehmen 
wir Rücksicht!

https://www.facebook.com
https://www.instagram.com
https://www.twitter.com
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TITELTHEMA

Corona. Der Freistaat Bayern hat mit der 
8. Bayerischen Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung (8. BayIfSMV) die 
deutschlandweit abgestimmten und ein-
heitlich durchzuführenden Maßnahmen, 
wie sie von der Bundeskanzlerin und den 
Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs der Länder am 28. Oktober in einer 
Videokonferenz beschlossen wurden, 
übernommen. Mit Ausnahme von Schulen 
und Kitas sowie des Einzelhandels 
schließen Kultur-, Freizeit- und alle 
Sporteinrichtungen für den Mannschafts-
sport sowie alle Gastronomiebetriebe bis 
Ende November.

VordemHintergrunddramatisch
steigenderInfektionszahlen,
auchinStadtundLandkreis
Bamberg,istesdasZielaller
Maßnahmen,privateKontakte

aufeinabsolutnötigesMinimum
zureduzieren.DieSituationist
ernsteralsimFrühjahr.Damals
lagderhöchsteWert
der7-Tages-Inzidenz
inStadtundLandkreis
beirund80.Mittlerweile
(Stand03.11.)dagegen
liegenderLandkreisbei
122unddieStadtBam-
bergbei162,Tendenz
weitersteigend.Landrat
undOberbürgermeister
appellieren„andieSoli-
daritätundgegenseitige
Rücksichtnahmeder
BürgerinnenundBürger.“

BisEndeNovembergel-
tennunweitreichendeneue
Maßnahmen,diediebishe-

rigenRegelungeninBezug
aufKontaktbeschränkungen
undVeranstaltungendeutlich

übertreffen.Oberbürgermeister
AndreasStarkeundLandrat
Kalbstehen„angesichtsder
auchimLandkreisundvorallem
derStadtdramatischundunge-
bremststeigendenInfektions-
zahlenhinterdenMaßnahmen
undbegrüßendiebundesweite
Einheitlichkeit“,soKalbund
Starkeübereinstimmend.Der
FreistaatBayernhatmitder8.
BayIfSMVdieseVorgabenfür
BayernmitWirkungabdem2.
Novemberübernommen.

„Waswirjetztbrauchen,isteine
ReduzierungderKontakteim
privatenBereich,weilbei75%
derInfektionendieAnste-
ckungsumständeunklarsind.
BeistetigsteigendenFallzah-
lensteigtauchdieZahlder
schwerenFälle.Deshalbheißt
es,Abstandhalten,Kontakte
verringernundnichtnotwendige
privateReisenundBesuche
vermeiden“,soLandratJohann
KalbineinerKrisensitzung.

OberbürgermeisterStarkewies
aufeinewichtigeInformation
füralleElternhin:„Kitasund
Schulenbleibenoffen,solange
esirgendwiegeht.Damitwollen
wirFamilienundUnternehmen
helfenunddieSituationplanbar
machen.Geöffnetbleibenauch
Geschäfte,FriseureundPraxen
fürmedizinischnotwendige
Behandlungen“,soderOB.

SowohlLandratalsauchOber-
bürgermeisterriefenimHinblick
aufdieverfügteSchließung
derGastronomiebetriebeim
NovemberdieBevölkerung

auf,SpeisenzumAbholenoder
Liefernzubestellen.Bambergs
Oberbürgermeisterfügtean:

„FürdieGastronomenund
Übernachtungsbetriebeist
dieaktuelleRegelungein
harterSchlag.Vielehaben
sichindenvergangenen
Monatenetwaseinfallenlas-
sen.Umsobedauerlicherist
es,wenndieGastronomieso
starkbetroffenist.“

UnisonomitderLeiterindes
StaatlichenGesundheitsam-
tes,Dr.SusannePaulmann,

appelliertenLandratundOber-
bürgermeisterandieSolidarität
undEinsichtderBevölkerung:
„NebenallenstaatlichenRegeln
gehtesumdieRücksichtnahme
undSorgejedesEinzelnenum
dieGesundheitdesAnderen.
DarumbittenwirSieunddafür
dankenwirIhnen!“

Solidarität und Rücksichtnahme sind gefordert 
UngebremsterAnstiegderCorona-Infektionen:
ImNovembermüssenprivateKontakteaufeinMinimumreduziertwerden

„Angesichts der dramatisch 
und ungebremst steigenden 
Infektionszahlen stehen wir 
hinter den Maßnahmen und 
begrüßen die bundesweite 

Einheitlichkeit.“

OberbürgermeisterAndreasStarke
und

LandratJohannKalb

Die 8. BayIfSMV enthält folgende bis 
Ende November geltende Regelungen:
•KontaktezuanderenMenschenaußerhalbdeseigenenHausstands

sindaufeinabsolutesMinimumzureduzieren.DerAufenthaltim
öffentlichenwieimprivatenRaumistbegrenztaufdieAngehörigendes
eigenenHausstandsundhöchstenseinesweiterenHausstands,jedoch
injedemFallaufmaximal10Personen.

•GastronomiebetriebesowieBars,KneipenundähnlicheEinrichtun-
genbleibengeschlossen.DavonausgenommenistdieLieferungund
AbholungmitnahmefähigerSpeisenfürdenVerzehrzuHausesowie
Betriebskantinen.

•DerGroß-undEinzelhandelbleibtunterAuflagenzurHygiene,zurSteu-
erungdesZutrittsundzurVermeidungvonWarteschlangeninsgesamt
geöffnet.EsdarfsichindenGeschäftenaberweiterhinnureinKundeje
10m²Verkaufsflächeaufhalten.

•SchulenundKindergärtensowieEinrichtungenderSozial-undJugend-
hilfesowievergleichbareBeratungseinrichtungenbleibengeöffnet.

•DienstleistungsbetriebeimBereichderKörperpflegewieKosmetikstu-
dios,Massagepraxen,Tattoo-StudiosundähnlicheBetriebemüssenge-
schlossenbleiben.MedizinischnotwendigeBehandlungen(z.B.Physio-,
Ergo-,Logotherapie,Podologie)bleibenweitermöglich.Friseursalons
bleibenunterdenbestehendenHygieneauflagengeöffnet.

•Messen,KongresseundTagungendürfennichtstattfinden.

•Freizeiteinrichtungenund-institutionenmüssengeschlossenwerden:
Theater,Opern,KonzerthäuserundähnlicheEinrichtungen,Kinos,
FreizeitparksundAnbietervonFreizeitaktivitäten(drinnenunddraußen),
Spielhallen,Spielbanken,WettannahmestellenundähnlicheEinrichtun-
gen,Prostitutionsstätten,Schwimm-undSpaßbäder,Saunen,Thermen,
Fitnessstudios,Wellnesseinrichtungen,Museen,Zoosundähnliche
Einrichtungen

•Freizeit-undAmateursportbetriebmitAusnahmedesIndividualsports
allein,zuzweitodermitdemeigenenHausstandaufundinöffentlichen
undprivatenSportanlagensinduntersagt.Profisporveranstaltungen
dürfennurohneZuschauerstattfinden.

•VeranstaltungenallerArtwerdenuntersagt,ausgenommensindverfas-
sungsrechtlichgeschützteBereiche(z.B.Gottesdienste,Versammlun-
gennachdemBayerischenVersammlungsgesetz,ggf.unterweiterge-
hendenAuflagen).
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Herzlichst,Ihr

AndreasStarke
Oberbürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

TITELTHEMA

seitdieserWochegeltenweitrei-
chendeneueCorona-Regeln.An-
gesichtsderauchinunsererStadt
dramatischundungebremststei-
gendenInfektionszahlenhatleider
keinWeganstrengerenMaßnah-
menzurBeschränkungvonKon-
taktenimprivatenundimöffentli-
chenRaumvorbeigeführt.Die
StadtBambergvollziehtdiebe-
schlossenenMaßnahmenunder-
gänztmiteiner4.Allgemeinverfü-
gungdiebestehendenRegeln.

DeringanzDeutschlandzunächst
bisEndeNovemberdauernde
zweite„Lockdown“isteinegroße
Herausforderung.Dochwirhaben
ausdenErfahrungendesFrüh-
jahrsgelernt.UmFamilienund
Unternehmenzuunterstützenund
dieSituationplanbarzumachen,
sollenKitasundSchulenoffenblei-
ben,solangeesirgendwiegeht.
GeöffnetbleibenauchGeschäfte,
FriseureundPraxenfürmedizi-
nischnotwendigeBehandlungen.
FürdieGastronomenundÜber-
nachtungsbetriebeistdieaktuelle
RegelungabereinharterSchlag.
Vielehabensichindenvergange-
nenMonatenetwaseinfallenlas-
sen.Umsobedauerlicheristes,
wenndieGastronomiesostarkbe-
troffenist.

InunserenKrankenhäusernwird
mitHochdruckgearbeitet,umdie
Situationzubewältigen.Dankean
dasmedizinischeundpflegerische
Personal.Esmussunsunbedingt
gelingen,diezweiteCorona-Welle
zubrechenundeineÜberlastung
unseresGesundheitssystemszu
verhindern.Daranarbeitenwir,
auchinengerundvertrauensvoller
ZusammenarbeitmitdemLand-
kreis.

Coronavirus-Hotline  
Bayerisches Landesamt  
für Gesundheit und  
Lebensmittelsicherheit (LGL)
AllgemeineFragenaktuelle
Lage/Schulschließungen/
Verhaltensempfehlungen/
gesundheitlicheFragen
Telefon 09131 6808 5101
Mo–So,8–18Uhr

Coronavirus-Hotline  
Freistaat Bayern
EinheitlicheAnlaufstellefüralle
FragenzumCorona-Geschehen
Telefon 089 122 220
Mo–So,8–18Uhr

Bürgertelefon Stadt Bamberg
AllgemeineFragen
Telefon 0951 87-2525
Mo–Fr,9–14Uhr

Landratsamt Bamberg
HotlinefürallgemeineFragen
mitlokalemBezug
Telefon 0951 85-9722
Mo–Do,9–15(02.–05.11.);
Fr,9–12Uhr(06.11.2020)

Hotline des Gesundheitsamtes 
Bamberg für Reiserückkehrer 
aus ausländischen  
Risikogebieten
Telefon 0951 85-9700
Mo–Do,9–15Uhr;
Fr,9–12Uhr

Corona-Hotline –  
Wirtschaftsförderung  
Stadt Bamberg
Ansprechpartner
fürUnternehmen
StadtBamberg
Telefon 0951 87-1313
(zudenÖffnungszeiten
StadtBamberg)

Corona-Hotline –  
Wirtschaftsförderung  
Landkreis Bamberg
Ansprechpartner
fürUnternehmen
LandkreisBamberg
Telefon 0951 85-207
(zudenÖffnungszeiten
LandratsamtBamberg)

Testzentren für Bürgerinnen 
und Bürger ohne Symptome
Stadt Bamberg
AmSendelbach15,
Mo–Do,14–18Uhr
Landkreis Bamberg
Scheßlitz,Oberend32
(alterNetto),
Mo,Mi,Fr8–10Uhr

MenschenmitSymptomen
wendensichbitteanihren
HausarztoderdieTelefon-
nummer116117.

Videobotschaft von Oberbürgermeister Andreas Starke, Landrat Johann Kalb  
und der Leiterin des Staatlichen Gesundheitsamtes, Dr. Susanne Paulmann.

Telefon-Hotlines für Fragen in Zusammenhang mit Corona:

Geltungsbereich der Maskenpflicht 
in der Bamberger Innenstadt 
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WIRTSCHAFT

Ausbildung.Dankeinesum-
fangreichenHygienekonzeptes
konntedie19.Ausbildungsmes-
seamSamstag,24.Oktober,in
derBROSEARENAstattfinden.
BereitssechsTagevorder
Veranstaltungwarenallevier
Zeitslotsvonjeeindreiviertel

Stundenkomplettausge-
bucht.Trotzderbegrenzten
Zeitkamenvieleinteressante
undgewinnbringendeGesprä-
chezustande.Besucherund
Ausstellerhieltensichallesamt
vorbildlichandieAbstandsre-
gelnunddieMaskenpflicht.

Positives Fazit zur  
19. Ausbildungsmesse:BA 

Kennenlernen,derTeamfindung
undderKeynote.AmSamstag-
abendistderPlaytestangesetzt
undschließlichwerdendieSpie-
leamSonntagabendum18.00
Uhrvorgestellt.

FürFragenstehtdasTeamrund
umPaulRedetzkygernebereit.
Siefreuensichübermotivierte
TeilnehmerundaufdietollenEr-
gebnisse.NähereInformationen
undAnmeldung:
www.frankengamejam.de









Wann:06.–08.November2020
Beginn:18.00Uhr
Wo:Online-Eventunter
www.frankengamejam.de
Teilnahme:kostenlos

Digitalisierung.DerFrankenGame
JamisteinregionalerGameJam
derRegionFranken.Egalob
Student,VeteranderIndustrie,
Hobbyistodergenerellinteres-
siertanderSpieleentwicklung,
mitmachenistangesagt!
In48Stundenwirdinkleinen
TeamseinSpielentwickelt,
zueinembestimmten,vorher
bekanntgegebenenThema.

LAGARDE1undderIT-Cluster
Oberfrankene.V.freuensichals

UnterstützerdesGameJams,
dasstrotzderzweitenCorona-
WellederJamonlineüberDis-
cordstattfindetundgestreamt
werdenwird.Dadurchbietetsich
jetztnichtnurSpielebegeisterte
ausFranken,sondernauchallen
vonaußerhalbdieMöglichkeit,
ihreFähigkeitenimGamesbe-
reichinnerhalbvonzweiTagen
unterBeweiszustellen.

AmFreitagabend(06.11.)startet
derJamum18.00Uhrmiteinem

Entwickle in 48 Stunden ein Spiel!
DieGamerszeneinFrankentrifftsichzumjährlichenFrankenGameJam–
dieserfindetonlinestatt
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Förderung. AlserstesRegional-
managementinBayernprofitiert
derWirtschaftsraumBamberg-
ForchheimvonderSonderför-

derungTransformationspro-
zesse,mitderdasBayerische
Wirtschaftsministeriumvom
Strukturwandelbesonders

betroffeneRegionenundderen
Leitbranchenunterstützt.

DieSonderförderunginHöhe
vonknapp50.000Eurofließtin
dieFinanzierungeinerStudie,
diedieStrukturunddieKompe-
tenzenderAutomobilzuliefer-
industrieinderRegionBam-

berguntersucht.Besonderes
Augenmerkerfahrendabeidie
kleinenundmittelständischen
Unternehmen.Aufbauendauf
derwissenschaftlichenAnalyse
sollenineinemFolgeprojekt
diekonkretenHandlungsemp-
fehlungenundMaßnahmen
umgesetztwerden.

50.000 Euro Zuschuss für Studie
SonderförderungfürWirtschaftsregionBamberg-Forchheim(WiR)

Dr. Ulrike Wolf (Ministerialdirektorin im Bayerischen Wirtschaftsministerium und in 
Vertretung von Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert) übergab die Förderur-
kunde an Andras Starke (Oberbürgermeister Stadt Bamberg und Aufsichtsratsvorsit-
zender der WiR. GmbH) Johann Kalb (Landrat Landkreis Bamberg), Rosi Kraus (stv. 
Landrätin Landkreis Forchheim), die Geschäftsführung und den Regionalmanagern 
der WiR. GmbH.
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Überbrückungshilfe II

Service. DasBundesprogramm„Überbrückungshilfe“gehtin
diezweiteRundeundkannabsofortonlinebiszum31.Dezem-
berbeantragtwerden.DieFörderhöhebemisstsichnachden
erwartetenUmsatzeinbrüchenderFördermonateSeptember,
Oktober,NovemberundDezember2020imVerhältniszuden
VergleichsmonatenimVorjahr.JetztwerdenauchInvestitionen
fürHygienemaßnahmenundfürdieBewirtungimAußenbereich,
etwaLuftfilteranlagenoderHeizpilze,gefördert.

WeitereInfosunterwww.wirtschaft.bamberg.de

http://www.frankengamejam.de
http://www.frankengamejam.de
http://www.wirtschaft.bamberg.de
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DIGITALISIERUNG

Smart City. DieStadtBambergerhältindennächstensiebenJahren
15,75Mio.Euro,umzueiner„SmartCity“zuwerden.Ersteinmal
wirdabAnfang2021gemeinsammitdergesamtenStadtgesell-
schafteineSmartCityStrategieentwickelt.Werabersteckthinter
demProgrammundwelcheThemensollenimVordergrundstehen?
ImProgrammgibtessechs„Cluster“,alsoThemenbündel,fürdie
jeweilseine„Patin“oderein„Pate“steht.DiesePersonenbildenmit
demOberbürgermeister,dem2.Bürgermeister,demWirtschafts-
referentenunddemProgrammleiterdenSteuerungskreisdes
Programms.

NachdenClustern„Welterbe-DigitalerZwilling“,„Mobilität“und
„Quartiersprojekte“imRathausJournalNr.20stellenwirindieser
AusgabedieweiterenThemenunddiePersonendahintervor.Alle
Kurzportraitsauchonlineunterwww.stadt.bamberg.de/smartcity.

Bürgerbeteiligung und Bürgerdienste 
BambergerinnenundBambergernsollmehrMitspracherechtbei
derStadtgestaltungermöglichtwerden.BewährteStrukturen,wie
z.B.derBürgerdialogundBürgerinformationsveranstaltungen,
tragenschondazubei.WeiteredigitaleBürgerbeteiligungsforma-
tesollenüberSmartCityhinzukommen.Coronahatgezeigt,dass
wirauchinZeitenvonAbstandimGesprächbleibenmüssen.Die
ErweiterungvonOnline-Services,internundfürdieBürgerinnenund
Bürger,isteinweiteresAufgabenfelddesThemenclusters.Deshalb
istder„BlicküberdenTellerrand“immermitdabei.

Die Patin: Judith Weingart
JudithWeingartistalsLeiterindesAm-
tesfürBürgerbeteiligung,Presse-und
ÖffentlichkeitsarbeitderStadtBamberg
seit1.Oktober2020neu„anBord“.Sie
hatinBambergPolitikwissenschaft
studiertund25JahreMarketing-und
KommunikationserfahrungbeiPlaymo-
bil.SiearbeitetfürihrThemenclusterim
TeammitMichaelaSchraetz,Sachge-
bietsleiterinBürgerbeteiligung.Der
städtische„Digitallotse“PatrickKöhler

istselbstverständlicherSparringspartner,wennesum„eServices“
derStadtverwaltunggeht.DieExpertenfürformelleVerfahrender
BürgerbeteiligungunddamitseitJahrzehntenganznahdranan
denBürgerinnenundBürgern,dieKolleginnenundKollegendes
Stadtplanungsamtes,bringenebenfallsihreErfahrungenindas
Themenclusterein.

Smart City Research Lab
VieleIdeenundMaßnahmenineinerSmartCitysindneuundinnova-
tiv.DeshalbstellensichFragenwiediese:WiewirktdieMaßnahme
aufdieStadtgesellschaft?WelcheVorteileundNachteileergeben
sich?WelcheLangzeitkostenund-folgenentstehendurcheine
Maßnahme?DieUniversitätwirddeshalbfächerübergreifendmit
DoktorandenundStudierendensolche
Ideenuntersuchen,testen,Anwender
befragenundsoeinewissenschaftliche
ValidierungvonIdeenvornehmen,bevor
überdieUmsetzungentschiedenwird.

Die Patin: Prof. Daniela Nicklas 
DanielaNicklasübernahmam2014den
TAO-LehrstuhlfürInformatik,insbe-
sondereMobileSoftwareSysteme/
MobilitätanderUniversitätBamberg.
Siepromovierte2005anderUniversität

Stuttgartundübernahm2008dieJuniorprofessurfürDatenbank-
undInternettechnologienanderUniversitätOldenburg.Kernihrer
ForschungistdasDatenmanagementfüroftmobile,sensor-basierte
Systeme.

Digital Health
BereitsimJahr2015hatBambergeineerfolgreichePartnerschaft
mitdemMedicalValleyderEuropäischenMetropolregionNürn-
berg,dembundesweitenSpitzenclusterundabsolutenExpertenfür
dieGesundheitsbranche,aufgebaut.Anfang2019habendannvier
erfolgreicheUnternehmenihrenBetriebinBambergaufgenommen
undbearbeitenseitdemdieThemenfelder„digitalhealth“,Hygiene
sowieinterdisziplinäreAus-undWeiterbildungmitHilfevonRobotik
undIT-gestützterMethoden.AufderBasiseinesNetzwerkes
zwischenUnternehmenderGesundheitsbranche,derBamberger
SozialstiftungundanderenBambergerLeistungserbringernsollen
„healthservices“zumWohlederBambergerBürgerinnenundBür-
gerweiterentwickeltwerden.

Die Patin: Ruth Vollmar  
RuthVollmartreibtdasThema„Ge-
sundheitswirtschaft“alsLeiterinder
WirtschaftsförderungseitdemJahr2014
voran.AlsExpertinfürdiestrategische
EntwicklungdesWirtschaftsstandortes
siehtsieinderGesundheitswirtschaft
–insbesonderemitihrendigitalen
Anwendungen–einenWeg,Bambergs
AbhängigkeitvonderAutomobilindustrie
zureduzieren.

Wer steckt hinter dem „Programm Smart City“? 
TeilII:DieThemenundKöpfedesDigitalisierungs-Projekteskurzvorgestellt

Der Digitalisierungsreferent: Dr. Stefan Goller 

Die Programmleitung: Sascha Götz

Dr.StefanGolleristseitMai2018als
WirtschaftsreferentderStadtauchfür
dieDigitalisierungderStadtzuständig.
SeitderKommunalwahl2020heißt
seinBereich„ReferatfürWirtschaft,
DigitalisierungundTourismus“.Er
hatnochimJahrseinesAmtsantrittes
eineDigitaleAgendavorgelegtund
trittfüreineumfassendeNutzungder
DigitalisierungfürdieModernisierung
vonBürgerdienstenundfürbessere
ProzesseinnerhalbderVerwaltung

ein.Schon2019haterdieTeilnahmederStadtBambergamWett-
bewerbSmartCitybetrieben,diebeiderzweitenTeilnahme2020
nunerfolgreichwar.ErsprichtvondemProgrammSmartCityals
einem„Glücksfall,dereinemLottogewinngleicht“.

SaschaGötzhatalsMitarbeiterdes
WirtschaftsreferatsdieErstellungdes
SmartCityAntrageskoordiniertund
übernimmtnunauchdieLeitungdes
Programms.IndieStadtverwaltung
wechselteerAnfang2018,nachdem
ersechsJahrefürdieStadtwerke
Bambergarbeitete.Ursprünglich
stammterausdemRheinlandund
hat13JahreinBerlingelebt,bevorer
sichmitseinerFamiliefürBamberg
alsWahlheimatentschied.

http://www.stadt.bamberg.de/smartcity
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VHS BAMBERG STADT

Infos & Anmeldung
VHS-Sekretariat 
Altes E-Werk · Tränkgasse 4

Bitte Termin vereinbaren! 
Tel.: 0951 87-1108  
Fax: 0951 87-1107 
www.vhs-bamberg.de

Montag 09.00 – 12.30, 
 14.00 – 17.00 Uhr 
 (in den Ferien  
 bis 16.00 Uhr) 
Di, Mi, Fr 09.00 – 12.30 Uhr 
Donnerstag 09.00 – 12.30, 
 14.00 – 16.00 Uhr 

BILDUNG GEHT WEITER

Frühjahrsemester verschoben
Der Start des Frühjahrsemesters  
wird um sechs Wochen  
auf den 12. April 2021  
und damit auf die Zeit  
nach den Osterferien  
verschoben. 
Die Zeit zwischen dem  
Ende des Wintersemes- 
ters und dem Beginn  
des Frühjahrsemesters  
wird mit Verlängerungen  
laufender Kurse und  
neuen Einzelterminen  
überbrückt. 
Bitte informieren Sie sich  
auf unserer Homepage.

Mit einer Mitgliedschaft im Förderverein der Volkshochschu-
le Bamberg Stadt schenken Sie sich und anderen doppelte 
Freude. Die Volkshochschule ist der Ort für gemeinschaftliches 
und lebenslanges Lernen. Der Förderverein unterstützt die VHS 
tatkräftig bei der Förderung der Erwachsenenbildung.

Ihre Vorteile:

•  exklusive Sonderveran-
staltungen,

•  steuerliche Absetzbarkeit 
Ihres Mitgliedsbeitrages,

•  die Gewissheit, Gutes  
für unsere Gesellschaft  
geleistet zu haben.

Wir freuen uns über Ihre Mit-
gliedschaft und Ihre Spende: 
DE47 77050000 0302807714.

Die Beitrittserklärung sowie 
mehr Informationen erhalten 
Sie unter www.vhs-bamberg.
de/foerderverein oder in 
unserem Sekretariat.

FÖRDERVEREIN

Die Volkshochschulen dürfen den Betrieb im „Lockdown light“ 
nur unter starken Einschränkungen fortsetzen. Teile des Pro-
grammangebots werden digital fortgesetzt. Wir informieren alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeitnah, falls sich etwas ändert. 
Wir bitten herzlich, von individuellen Rückfragen zu einzelnen 
Kursen abzusehen. 

Abgesagt wurden sämtliche Führungen im November. Gesund-
heitsangebote werden aufgrund der restriktiven Vorgaben für 
den Bereich Sport im Präsenzbetrieb eingestellt. Zahlreiche 
Kursleitungen bieten ihre Termine online weiter an. Auch hier 
informieren wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer individuell.  
Reine Online-Angebote finden wie geplant statt.
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Astronomie für Personen mit Vorkenntnissen.  
Aktuelle Forschung aus erster Hand! (1402) 
Referent: Konstantin Haubner 
Mi, 11.11., 18.00 – 19.30 Uhr, 5 x 

Ludwig van Beethoven – Symphonie, Konzert, Kammermu-
sik. Ein Streifzug durch sein Gesamtwerk (6009) 
Referent: Dr. Dr. Matthias Scherbaum 
Start: Fr, 20.11., 18 Uhr, bitte nachfragen unter Tel. 87-1104

Souverän und wirkungsvoll kommunizieren –  
auch in schwierigen Situationen (2140) 
Referentin: Claudia Carl 
Fr., 20.11., 18.00 – 21.00 Uhr &  
Sa, 21.11., 10.00 – 13.00 & 14.00 – 17.00 Uhr

Feldenkrais. Bewegt in unruhigen Zeiten (4990) 
Beginn und Uhrzeit frei wählbar 
Dozentin: Anke Lang, Feldenkrais-Pädagogin

Achtsamkeitsmeditation (4991) 
21 Einheiten, Beginn und Uhrzeit frei wählbar 
Dozentin: Anke Lang, Feldenkrais-Pädagogin

Online-Vortrag: Stressbewältigung durch Achtsamkeit.  
Wege aus der Belastung (4992) 
Do, 26.11., 18.30 Uhr

Kurs-Anmeldung auf unserer Homepage www.vhs-bamberg.de 
sowie Anmeldung in der VHS.Cloud sind vorab erforderlich. Ein 
Erklär-Video finden Sie auf unserer Homepage unter „Aktuel-
les“ oder – zusammen mit weiteren Informationen – unter „VHS 
Cloud – registrieren hier“. 

Weitere Online-Angebote entnehmen Sie bitte der Homepage 
www.vhs-bamberg.de.

ONLINE-KURSE
und ONLINE-VORTRAG 

(Anmeldung 
erforderlich)

Xpert Business –  
das vhs-Kurssystem für Betriebswirtschaft und mehr 
Controlling, Bilanzierung, Finanzbuchführung, Betriebliche 
Steuerpraxis, Lohn und Gehalt – Xpert Business ist ein bundes-
weit standardisiertes Qualifizierungssystem, das eine Reihe von 
Abschlüssen ermöglicht. Start aller Online-Kurse mit Durch-
führungsgarantie ist am Dienstag, 10. Nov., um 18.30 Uhr. 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen an zwei Abenden in der 
Woche (Di und Do, von 18.30 – 20.30 Uhr) am eigenen PC. 

Hier geht‘s zur Übersicht aller Kurse auf unserer Homepage: 
https://vhs.link/tWQ64z

BERUFLICHE BILDUNG ONLINE 

http://www.vhs-bamberg.de
http://www.vhs-bamberg.de/foerderverein
http://www.vhs-bamberg.de/foerderverein
http://www.vhs-bamberg.de
http://www.vhs-bamberg.de
https://vhs.link/tWQ64z


7RATHAUSJOURNAL21·2020|06.11.2020

Infos & Anmeldung
VHS-Sekretariat 
Altes E-Werk · Tränkgasse 4

Bitte Termin vereinbaren! 
Tel.: 0951 87-1108  
Fax: 0951 87-1107 
www.vhs-bamberg.de

Montag 09.00 – 12.30, 
 14.00 – 17.00 Uhr 
 (in den Ferien  
 bis 16.00 Uhr) 
Di, Mi, Fr 09.00 – 12.30 Uhr 
Donnerstag 09.00 – 12.30, 
 14.00 – 16.00 Uhr 

KUNST & KULTUR

Literatur. DerlangjährigeLeiter
derStaatsbibliothekBamberg
undehemaligePräsidentder
E.T.A.Hoffmann-Gesellschaft,
Prof.Dr.BernhardSchemmel,
hateinenneuenFührerüberdas
WohnhausdesVielfachkünstlers
E.T.A.Hoffmannveröffentlicht.
(BernhardSchemmel:DasE.T.A.
Hoffmann-HausinBamberg.
Bamberg2020).DerFührerist
imE.T.A.Hoffmann-Haus,inder
StaatsbibliothekBambergund
imörtlichenBuchhandelzum
Preisvon8Euroerhältlich.Im
BeiseinderaktuellenLeiterin
derStaatsbibliothekBamberg
undPräsidentinderE.T.A.
Hoffmann-Gesellschaft,Prof.
Dr.BettinaWagner,überreichte
SchemmelnuneinExemplar
desBuchsandieKulturreferen-
tinderStadtBamberg,Ulrike
Siebenhaar.

E.T.A.Hoffmannwohntevon
1809bis1813indenbeiden
oberstenGeschossendes
HausesamZinkenwörthNr.

50(heuteSchillerplatz26).Die
100.WiederkehrseinerAnkunft
inBamberg1908führtezur
AnbringungeinerGedenktafel
andemHaus.1930wurdedarin
einE.T.A.Hoffmann-Museum
eröffnetundspäteraufdas
ganzeschmalbrüstigeHaus
einschließlichRückgebäudeund
Gartenausgedehnt.

EingerichtetwurdedasMu-
seumursprünglichunterdem
Thema„E.T.A.Hoffmannin
Bamberg“.DafürlegtederGrün-
der,Dr.WilhelmAment,eigene
Sammlungenan.Diesewurden
1958/1961derE.T.A.Hoffmann-
Gesellschaftanvertraut.Inden
1990erJahrenerfolgtedurchdie
E.T.A.Hoffmann-Gesellschaftim
ZusammenarbeitmitdemBüh-
nenbildnerWolfgangClausnitzer
undeinerStudentengruppeeine
Neukonzeptionmitmodernen
InstallationenundInformationen
zuHoffmannsLebenundWerk.
SieistimneuenFührerinBild
undTextdokumentiert.Daneben

wirddieGeschichtedesHauses
vorgestellt.

Zum1.Januar2020hatdieStadt
BambergdieTrägerschaftdes
E.T.A.Hoffmann-Hausesüber-
nommen.DasE.T.A.Hoffmann-
HausistvonAnfangMaibisEnde

Oktobertäglichaußermontags
von13–17Uhrgeöffnet.

2022sindinBambergundan-
dernortsAusstellungenundVer-
anstaltungenzum200.Todestag
E.T.A.Hoffmannsgeplant.

Das Wohnhaus eines Vielfachkünstlers
E.T.A.Hoffmann-GesellschaftstelltPublikationzumE.T.A.Hoffmann-Hausvor
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St. Elisabeth. Gute Nachrichten gab es während einer Informationsveranstaltung 
für Gästeführer zu den Lüpertz-Fenstern in St. Elisabeth im Sand von der Initiative 
Glasfenster Markus Lüpertz. Aus der letzten Spendenaktion und zahlreichen 
Einzelgesprächen sind nicht nur 12.000 Euro als Ergebnis hervorgegangen, sondern 
es könnten neben den im Sommer bereits verkündeten drei neuen Glasfenstern 
gleich vier bei Markus Lüpertz in Auftrag gegeben werden. „Ein Gewinn für  
St. Elisabeth und für Bamberg“, konstatierte Christoph Gatz, Vorsitzender der 
Initiative Lüpertz-Fenster und unermüdliche Werber für das Projekt. 
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Sechstes Lüpertz-Fenster  
ist finanziert
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Musikschule. „EinZertifikatüber
LeistungenundKompetenzen
durchdiemusikalischeBildung
undErziehunganSing-undMu-
sikschuleninBayern“,solautet
dieDefinitionfürden„Kompe-
tenznachweisMusik“,derseit
2006vomVerbandbayerischer
Sing-undMusikschulene.V.
fürSchülerinnenundSchüler
mitbesonderenSchlüssel-
kompetenzenvergebenwird.
LukasFriedrich(3.v.r.)istder
sechsteSchülerderStädtischen
MusikschuleBamberg,dem
diesebesondereAuszeichnung
zuerkanntwurde.

Am31.Oktoberwurdedie

UrkundevonBürgermeister
WolfgangMetzner(3.v.l.)imBei-
seinderKulturreferentinUlrike
Siebenhaar(l.),demMusik-
schulleiterMartinErzfeld(2.v.r.)
sowiedemMitarbeiterJürgen
Roeder(r.)ausgehändigt.Der
KompetenznachweisMusikwür-
digtKompetenzenwieTeamfä-
higkeit,Kompromissbereitschaft
undDurchhaltevermögen.

Nebenhervorragendenmusika-
lischenLeistungensindweitere
Voraussetzungen,dassderAus-
gezeichnetemindestensüber
sechsJahrehinweganeiner
Musikschuleunterrichtetwurde
unddavonmindestensvierJahre

imEnsemblemitgespielthat.
BesondererWertwirddabei
aufeigenständigeskulturelles
Engagementgelegt“,erklär-
tenMartinErzfeldundJürgen

Roeder.UnddiesseibeiLukas
FriedrichinhohemMaßegege-
ben.„EinschönerFarbpunktin
jederBewerbungsmappe“,war
mansicheinig.

KUNST & KULTUR

Literatur. DerneuaufgelegteStadtführer
„JüdischesBamberg“lädtein,dieLebens-
undLeidensortejüdischerBürgerinnenund
BürgerinBambergzuentdecken.Interes-
siertekönnensichaufteilsüber1000Jahre
alteSpurenmachen.DieAutorenübergaben
dasneuerschieneneBüchleinnunanBür-
germeisterJonasGlüsenkamp.

NeueEreignisseundForschungenseit
demErscheinendererstenAuflagevor
siebenJahrenwarenAnlass,dasBuchzu
überarbeitenundzuergänzen.Sowurde
beispielsweisewährendderBauarbeitenam
„QuartierandenStadtmauern“eineMikwe
entdecktundderÖffentlichkeitzugänglich
gemacht.EsentstandaußerdemeinMahn-
malfürWiderstandundZivilcourageam
Harmoniegartenundim„ZeltderReligio-
nen“werdendieheutelebendigenjüdischen

GemeindeninderStadtsichtbar–
inVerbundenheitmitChristenund
Muslimen.

„DasjüdischeBamberghateine
reichhaltigeGeschichteundGe-
genwart.DiesesBamberginder
Stadtzuentdecken,istauchein
gutesTagesprogrammfürviele
Menschen,dieschonlangein
derStadtleben.Dieneuerschie-
neneAusgabeistalsoauchfür
EinheimischeeinguterKaufund
ichdankeallen,dieanderzweiten
Auflagemitgewirkthaben“,sagte
ZweiterBürgermeisterJonas
GlüsenkampbeiderVorstellung
desBuchesimRathaus.Eswurde
verfasstvonOrtwinBeisbart,Ru-
dolfDanielundAntjeYaelDeusel.

„Jüdisches Bamberg“  
in neuer Auflage
GangdurchdieStadtaufdenSpurenjüdischenLebens

An der Städtischen Musikschule ausgebildet
„KompetenznachweisMusik“fürLukasFriedrich

Rabbinerin und Autorin Antje Yael Deusel, Heike Kellner-Rauch 
vom Verein zur Förderung der jüdischen Geschichte und Kultur in 
Bamberg, Autor Ortwin Beisbart, Bürgermeister Jonas Glüsenkamp, 
Verleger Erich Weiß und Brigitte Riegelbauer aus dem Bürgermeis-
teramt (v.r.) 
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Musikschule. Es war ein hoffnungsvoller Termin im Büro von Kulturreferentin 
Ulrike Siebenhaar (r.): Anette Simojoki (vorne l.), Pfarrerin der Evangelisch-Luthe-
rischen Erlöserkirche Bamberg, und Martin Erzfeld (vorne r.), Leiter der städtischen 
Musikschule, trafen sich zusammen mit Dekanatskantorin Markéta Schley Reind- 
lová (hinten l.) zur Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung. Was auf dem 
Papier nun nüchtern festgelegt ist, wird bald den musikalischen Austausch zwi- 
schen der Kirche und der Musikschule bereichern. Geplant sind gemeinsame 
Projekte und musikalische Veranstaltungen, sofern möglich. So können Schülerin-
nen und Schüler der Musikschule etwa Gottesdienste mitgestalten. Umgekehrt 
erhalten Ensembles der Erlöserkirche die Möglichkeit, bei Konzerten der städti- 
schen Musikschule aufzutreten. Außerdem können Instrumente und Räume unter- 
einander getauscht und in Anspruch genommen werden. 

Musikschule und Erlöserkirche 
intensivieren Zusammenarbeit 
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NACHHALTIGKEIT

Welterbe. EinabfälligerKom-
mentarhier,einebeleidigende
Bemerkungda.DieHerabwürdi-
gungvonPersonenoderPerso-
nengruppenhatvieleGesichter.
AlleMenschenkönnenDiskri-
minierungerfahren,jetztoderin
derZukunft,dennjederMensch
hateinAlter,einGeschlecht,
eineethnischeHerkunft,oft
aucheineReligionodereine
bestimmteWeltanschauung.
WerZeugevonAntisemitismus,
TransphobieoderRassismus
wird,stehtnichtseltendaneben,
unsicher,oberetwassagensoll

undwennja,was.Undsagtam
Endeoft:nichts.Dochwaswir
anunserenArbeitsplätzen,in
unserenEinrichtungen,inunse-
renStädtenzulassen,wirdauch
weiterhingeschehen.

UmvoneinemvagenUnbeha-
geninsolchenSituationenzum
Handelnzukommen,hatdas
ZentrumWelterbeBamberg
zusammenmitKolleginnenund
KollegenausdemKulturbereich
einfacheSätzeaufFränkisch
zusammengestellt.Miteinem
„DieKuniwoäfeiaanedvodoo“

oder„Desdoois
feiaOrt,wumä
reschbegdvoll
midnandä
umgeh“,lässt
sichentschie-
denStellung
beziehen.

Unterdem
Hashtag#Welt-
erbeFürRes-
pektwirddie
Kampagneüber
diesozialen
Medienverbrei-
tet.Oberbür-
germeister
AndreasStarke
unterstütztdie
Aktion:„Bam-
bergisteinOrt
desrespekt-
vollenMitein-
anders.Dazu
gehörtauch,
klarStellung
gegenjedeFormderDiskrimi-
nierungzubeziehen.“

AuchdieDeutscheUNESCO-
KommissionundderVereinder
WelterbestättenDeutschland

trägtdieKampagnemit,diesich
aufandereOrteübertragenlässt
–ganzimSinnederWelterbe-
konventionalsInstrumentder
Völkerverständigungundderin-
ternationalenZusammenarbeit.

Welterbe. Seit1993zähltdieAlt-
stadtvonBambergwegenihres
mittelalterlichenStadtgrundris-
sesunddersehrguterhaltenen
DenkmälerzumUNESCO-
Welterbe.VergangenesJahr
hataufdemArealderUnteren

Mühlen,mitteninderRegnitz,
dasWelterbe-Besucherzentrum
eröffnet.DiekompakteAusstel-
lunggibteinenÜberblicküber
dieWelterbestätteundbettetsie
indeninternationalenUNESCO-
Kontextein.

DasTeamderWirtschaftsregion
Bamberg-Forchheimhatdie
Ausstellungnun,zusammenmit
anderenHighlightsderRegion
wieSchlossWeißensteinund
demBaumwipfelpfadSteiger-
wald,indenvirtuellenRaum

geholt.Unterhttps://vr.wir-
bafo.de/sehenswuerdigkeiten/
zentrum-welterbe/könnensich
InteressierterundumdieUhr
durchdasBesucherzentrum
klicken.Sokannmansicheinen
EindruckvonderEinrichtung

verschaffen,siean-
derenvomSofaaus
zeigenodereinfach
immerwiedervirtu-
ellvorbeischauen.

Nochattraktiverist
natürlichderechte
BesuchvorOrt.
DenndieVideos
unddieAutomaten,
mitdenenmansich
imPflanzenvon
Zwiebelnoderdem
Barockisiereneines
Hausesversuchen
kann,gibtesnur
dort.

#WelterbeFürRespekt
WelterbestadtBambergstartetKampagnefürrespektvollesMiteinander

Welterbe-Besucherzentrum virtuell erleben
WirtschaftsregionBamberg-ForchheimmachtSehenswürdigkeitendigitalbegehbar

Die „Kuni“, also Kaiserin Kunigunde, war auch nicht von 
hier … sondern aus Luxemburg.

Alle Motive der Aktion auf einen Blick.
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https://vr.wir-bafo.de/sehenswuerdigkeiten/zentrum-welterbe/
https://vr.wir-bafo.de/sehenswuerdigkeiten/zentrum-welterbe/
https://vr.wir-bafo.de/sehenswuerdigkeiten/zentrum-welterbe/
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NACHHALTIGKEIT

Umweltschutz. Infrüheren
Jahrzehntenwaresofteine
Samstags-Tradition,seitlangem

jedochistesverboten:DieAuto-
wäscheaufdemprivatenGrund-
stück.GrundistdieVerhinde-

rungderVerschmutzungvon
Böden,Oberflächengewässern
unddemGrundwasser.DasKli-
ma-undUmweltamtempfiehlt
daher,Fahrzeugeingewerbli-
chenAutowaschanlagenoder
aufSelbstbedienungswasch-
plätzenzureinigen.Dortisteine
umweltgerechteAufbereitung
bzw.EntsorgungdesAbwassers
durchentsprechendetechnische
Anlagengegeben.

NurunterEinhaltungfolgender
Punkteistesdennochgestattet,
Fahrzeugeaufdemeigenen
Grundstückbzw.Garagenhofzu
waschen:
•keineWasch-undReinigungs-

mittelverwenden,

•keineHochdruckreiniger
einsetzen,

•keineUnterboden-,Motor-
oderRadwäschedurchführen
sowie

•keineaußergewöhnlichver-
schmutztenFahrzeuge,wie
z.B.Geländewagenwaschen.


UnterdiesenVoraussetzungen
sindimAllgemeinenkeine
Boden-bzw.Gewässerverunrei-
nigungzubefürchten.

NähereInformationenund
HintergründezudiesemThema
findenSieaufderInternetseite
derStadtBambergunterwww.
stadt.bamberg.de/umweltamt.

Boden- und Gewässerschutz hat Vorrang
WaschenvonKraftfahrzeugenaufPrivatgrundstückenistnurunterstrengenBedingungenerlaubt

Umwelt-Termine
Gelber Sack
09.11. Bezirk 4–6
10.11. Bezirk 10–12
16.11. Bezirk 1–3
17.11. Bezirk 7–9

Altpapier
10.11. Bezirk 4
11.11. Bezirk 5
12.11. Bezirk 6
17.11. Bezirk 7
18.11. Bezirk 8
19.11. Bezirk 9

Kostenlose Energieberatung  
durchdieKlima-undEnergieagenturinZusammenarbeitmitdemVerein
EnergieberaterFrankene.V.
Anmeldung:Tel.095187-1724oder095185-554

Serie. DieStation6desLehrpfa-
desliegtamUferdesTeufels-
grabens.Manerreichtsie,indem
maninderVerlängerungder
LorbersgassenachStation5
(LebensraumFettwiese)der
scharfenRechtskurvefolgt.
NachetwazwanzigMetern
stößtmanaufdemSchotterweg
linkerhandaufdieTafelmit
demThema:Kleiner Bach am 
Teufelsgraben.DasGewässer,
imoberenTeiloftausgetrock-
net,verläufthieruntenals
feuchterGraben,dermeist
(wenig)Wasserführt,zwischen
hoherUfervegetation(Mädesüß,
Brennnessel,Weiden).Neben
derInformationaufderTafel
findetmanInfoszumThema
(kurzesVideo)imInternetunter
http://www.lehrpfad.bamberg.de/
tafel6.DieSeiteistvorOrtmit
einergeeignetenSmartphone-
AppüberQR-Codeaufrufbar.

Stadtökologischer Lehrpfad – Station 6

Nächste Station 

KLEINGÄRTEN
 Nächste Station 

FETTWIESE

Im oberen Verlauf wurde der 
Teufelsgraben in Betonröhren 
gezwängt (typisch für die 60er 
und 70er Jahre), was im Un
terlauf regelmäßig zu Über
schwemmungen führt. Diese 
Verrohrung ist inzwischen 
größtenteils entfernt, sodass 
der Bach wieder auf längerer 
Strecke offen fließen kann. 

Im Teufelsgraben sammeln sich Niederschläge des Altenburghanges und 
des Michaelsberger Waldes sowie Quell und Sicker wasser. Dieses Kerbtäl
chen bleibt auch in heißen Sommern feucht. Deshalb stehen hier die typi
schen Gehölze der Bachaue, insbesondere Erlen und diverse Weidenarten. 
Im Unterwuchs findet man 1  Sumpfdotterblume, 2  Bachbunge, 3  Mäde
süß und 4  Scharbockskraut.
Im unteren Verlauf schlängelt sich der Bach auf naturnahe Art durch das Tal. 
Reisig, Äste und Bäume lenken die Strömung und fördern die Ablagerung 
von Sand und kleinen Steinen. Tiefe und flache Bereiche wechseln sich ab.

1

2

4

3

ÜBRIGENS: Kleinkrebse, 
Insektenlarven und Weich
tiere (Muscheln und Schne
cken) finden hier ihren 
Lebensraum. Wenn man im 
flachen Wasser Steine um
dreht, kann man sie darun
ter entdecken. Bestimmte 
Arten lassen Rückschlüsse 
auf die Wasserqualität zu 
(Indikatorarten). 

Landesbund für
Vogelschutz
in Bayern e.V.

STADTÖKOLOGISCHER LEHRPFAD
in Kooperation mit dem LBV 
www.lehrpfad.bamberg.de/tafel6









Azurjungfern – Paarungsrad

Köcherfliege – LarveKöcherfliege

Bachflohkrebs

Wasserassel

Ringelnatter
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Kleiner Bach am Teufelsgraben
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Klimaschutz. Einen „Klimalehrpfad“ hat die Naturfreundejugend der Ortsgruppe 
Bamberg im Bamberger Hain aufgestellt. Acht Stationen mit Informationen zum 
Klimawandel umfasst der Pfad, der am nördlichen Ende der Schillerwiese 
installiert wurde. Die acht Tafeln zeigen, dass der Klimawandel kein fernes 
Phänomen ist, sondern sich auch direkt hier bei uns in Bamberg bemerkbar 
macht. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich dort in den nächsten 
drei Monaten über die Auswirkungen des Klimawandels in Bamberg informieren. 
Die Wartung und Pflege übernehmen die Mitglieder der Naturfreunde Bamberg. 
Zur Eröffnung mit Band-Durchschneiden kamen Oberbürgermeister Andreas Starke 
als Schirmherr und Klimareferent Bürgermeister Jonas Glüsenkamp in den Hain 
und bedankten sich für das ehrenamtliche Engagement der Naturfreundejugend. 

Klimalehrpfad im Hain 

http://www.stadt.bamberg.de/umweltamt
http://www.stadt.bamberg.de/umweltamt
http://www.lehrpfad.bamberg.de/tafel6
http://www.lehrpfad.bamberg.de/tafel6
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LEBEN IN BAMBERG

Sport. DieStadtBambergund
derGolfclubHauptsmoorwald
e.V.habeneinegemeinsame
Nutzungsvereinbarungunter-
zeichnetunddamitsicherge-
stellt,„dassinderSportstadt
BambergderGolfsportauchin
ZukunftweiterimStadtgebiet
ausgeübtwerdenkann“,freut
sichOberbürgermeisterAndreas
Starke.UmdemGolfclubeine
langfristigePlanungsperspekti-
vezugeben,wirddieNutzungs-
vereinbarungbiszum31.12.2045
mitanschließenderjährlicher
Verlängerunggeschlossen.

DieGolfanlageliegtamRande
derGartenstadtaufdemehema-
ligenGeländederUS-Army.Sie
waresauch,diedenGolfplatz
inden60erJahrenangelegthat.
MitdemAbzugderUS-Truppen
sowiederÜbernahmealler
bisherdurchdasUS-Militärin
BamberggenutzterFlächen
durchdieBImAimJahr2014
habensichdieVerantwortlichen

desGolfclubsHauptsmoorwald
Bamberge.V.mitgroßemEnga-
gementfüreinekontinuierliche
FortführungdesSpielbetriebes
eingesetzt.StadtBamberg,die
BImAundderGolfclubeinigten
sichdaheraufeinVertragskon-
strukt,dasdieAufrechterhal-

tungdesSpielbetriebsermög-
lichte.InzwischenhatdieStadt
BambergdieGolfplatzfläche
vonderBImAzumZweckeder
NaherholungundzurNutzung
alsGolfplatzgeländeerworben.

MitUnterzeichnungderNut-

zungsvereinbarung
istderGolfclubnun
Nutzungsberechtigt,
d.h.erdarfMaßnah-
menergreifen,umdas
gefahrloseMiteinander
zwischenGolfenden
undÖffentlichkeitsi-
cherstellenzukönnen.
Diesumfasstbei-
spielsweisedasRecht,
Schilderaufzustellen,
aufwelchenaufdie
Gefahrdurchherum-
fliegendeGolfbälle
aufmerksamgemacht
wird.Dabeidarfauch
dasBetretenbestimm-
terBereichedurch
nichtGolf-Spielende

eingeschränktoderuntersagt
werden.DanielaReinfelder,
PräsidentindesGolfclubHaupt-
moorwalde.V.,siehtinderVer-
einbarungeine„guteGrundlage
füreingutesMiteinandervon
Clubmitgliedern,Gästen
undNachbarn.“

Jugendarbeit. EinneuerTrans-
porterersetzteinindieJahre
gekommenesFahrzeug–sehr
zurFreudederKommunalen
JugendarbeitdesStadtju-
gendamts,dasdenWagenfür
AktionenmitKindernundJu-

gendlichenzurVerfügungstellt.
Finanziertwerdenkonntedas
JugendmobildurchSpendender
dreiBambergerRotaryClubs.

Eswurdenunoffiziellandas
Stadtjugendamtübergeben.

DasJugendmobil(JuMobil)wird
vonderKommunalenJugend-
arbeitverwaltet.DieinderStadt
BambergtätigenJugendverbän-
denund-gruppenkönnenden
9-Sitzer-Bus(RenaultTrafic)
künftigbeispielsweisefürAus-
flüge,Freizeiten,oderZeltlager
ausleihen.

OberbürgermeisterAndreas
StarkedanktedenSponsoren
fürdie„großzügigeSpende,die
fürdieBambergerJugendsehr
gutangelegtist.“DerKleinbus
schaffeRaumfürFahrtenmit
denJugendlichenundge-
meinsamenErlebnissen.Auch
derJugendpfleger,Sebastian
Wehner,freutsichdarüber,dass
nachübereinemJahrwiederein
neuesFahrzeugfürdieJugend-
arbeitinderStadtzurVerfügung
steht.

DiedreiRotaryClubshaben
auchdasalteFahrzeugge-
spendet.Esistdamitinsgesamt
bereitsdasdritteAuto.Seit1999
verleihtdieKommunaleJugend-

arbeitderStadtBambergeinen
9-Sitzer-BusfürZweckeder
Kinder-undJugendarbeit.
WeitereInformationen,Kondi-
tionenunddieNutzungsverein-
barungsindunterhttps://www.
stadt.bamberg.de/kommunale-
jugendarbeiteinsehbar.Buchun-
genkönnenunterjugendarbeit@
stadt.bamberg.deoderunter
095187-1543angefragtwerden.

Golfsport weiter in Bamberg möglich 
StadtBambergundGolfclubunterzeichnenNutzungsvertrag

Neues JuMobil für die Jugendarbeit 
FahrzeugaufdemMaxplatzoffiziellübergeben

Alles in trockenen Tüchern: Die Präsidentin des Golfclubs Hauptsmoorwald e.V., Daniela 
Reinfelder, OB Andreas Starke und der Vizepräsident der Club, Ralf Baier, unterzeichnen  
eine Nutzungsvereinbarung, die, Sport und Naherholung auf der Golfanlage regeln. 

Die Vorsitzenden der drei Rotary Clubs (v.l.n.r.) Fabian Franke, Claus Huttner, 
Friedhelm Marx, und Carl Ullein vom Autohaus Ullein übergeben Oberbürgermeister 
Andreas Starke, Bürgermeister Jonas Glüsenkamp und dem Jugendpfleger Sebastian 
Wehner das neue JuMobil. 
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https://www.stadt.bamberg.de/kommunale-jugendarbeit
https://www.stadt.bamberg.de/kommunale-jugendarbeit
https://www.stadt.bamberg.de/kommunale-jugendarbeit
mailto:jugendarbeit@stadt.bamberg.de
mailto:jugendarbeit@stadt.bamberg.de
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Corona-Hilfe. DerCorona-Krise
irgendetwasPositivesabzuge-
winnen,dasistsicherlichnicht
leicht:DiespontanenNachbar-
schaftshilfenundHelferkreise,
diesichinStadtundLandkreis
Bamberggegründethaben,
gehörenabereindeutigdazu.
OberbürgermeisterAndre-
asStarkehatteimMärzdie
NachbarschaftshilfederStadt
Bambergalsniederschwelli-
gesHilfsangebotimMärzins
Lebengerufen.Siehatbisheute
Bestandundunterstütztbei
BedarfBambergerBürgerinnen
undBürger,dieaufgrundvon
Krankheit,Behinderungoder

sonstigenEinschränkungenauf
kleinereUnterstützungenange-
wiesensind.

EgalobHilfebeiEinkäufen,Be-
sorgungvonMedikamenten,Bo-
tengänge,denHundspazieren
führenoderauchnureinkleiner
Plausch–dieunterschiedlichs-
tenHilfsangebotekönnenauch
weiterhinvonBürgerinnenund
BürgerninAnspruchgenommen
werden.Dennangesichtsaktuell
steigenderInfektionszahlenund
steigenderQuarantänesituati-
onenmöchtedieStadtBam-
bergweiterdieVersorgungvon
Menschengarantieren,diez.B.

nichtonlineeinkaufenmöchten,
diedurchdieCorona-Situation
einemerhöhtenGesundheitsri-
siko(SeniorinnenundSenioren,

PersonenmitVorerkrankungen
usw.)ausgesetztsindoderauf-
grundvonQuarantänesituatio-
nenkeineUnterstützunghaben.

Stadtgesellschaft. „DerEinsatz
füreinelebhafteDemokra-
tie,gegenExtremismusund
Diskriminierungundfüreine
vielfältigeStadtgesellschaft
brauchtUnterstützungundgute
Rahmenbedingungen.Ichfreue
michdahersehr,dassunsere
engagierteZivilgesellschaft
inBambergaktivdurchdas
BundesförderprogrammDemo-
kratieleben!unterstütztwird“,
soOberbürgermeisterAndreas
StarkeanlässlichderÜbergabe
desJahresrückblicks2019der
PartnerschaftfürDemokratiein
derStadtBamberg.

InsgesamtstandenfürdieDe-
mokratieförderungimJahr2019
rund35.000EurozurVerfügung.
DieBandbreiteder15geför-
derten
Pro-
jekte
reichte
dabei
vonAn-
geboten
fürdie
jüngs-
ten
Bam-
berge-
rinnen
und
Bamberger,überEmpower-
ment-MaßnahmenfürSchüle-

rinnenundSchüler
verbundenmit
Workshopszur
ReflexionüberVor-
urteileundtäglich
erlebtenRassismus,
bishinzugeförder-
tenMaßnahmen
vonStudierenden,
diesichmitder
Rechtsrock-Szene
auseinandersetzten.
Weitereausder
Zivilgesellschaft
geförderteProjekte
dientenu.a.der
StärkungdesEhren-
amts,derallge-
meinenpolitischen
Bildungsowieder
Integrationund
Inklusion.

ZurDarstellung
derArbeitim
vergangenen
JahrhatEsther
Gratz,Leiterinder
Koordinierungs-
undFachstellefür
diePartnerschaft
fürDemokratiein
derStadt,einen
umfangreichen
Jahresrückblick
für2019erstellt.

Unterstütztwurdesiedabeivon
SophieKrackhardt,Auszubil-

dendezurMediengestalterin,die
sämtlicheInformationenanspre-
chendaufbereitetunddamitihr
erstesgestalterischesProjekt
eigenverantwortlichumgesetzt
hat.

DieerfolgreichePartnerschaft
sollauchimJahr2021fortge-
setztwerden.„Inhaltlichsollen
dannverstärktdieThemen
RassismusundAntisemitismus
indenBlickgenommenwerden.
Darüberhinauswerdenwiruns
auchmitdemokratiefeindli-
cheStrömungenimZugeder

Corona-Pandemiebefassen,“
soDavidKöster,derbeider
StadtBambergfürdieUmset-
zungdesBundesprogramms
verantwortlichist.ImFalleeiner
positivenFörderzusagewerden
imJahr2021fast70.000Euro
zurVerfügungstehen,umdieZi-
vilgesellschaftdarinzustärken,
sichgegengruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit,gegen
verschiedeneAusprägungende-
mokratiefeindlicherEinstellun-
genundfüreindemokratisches
undfriedlichesMiteinander
einzusetzen.

Nachbarschaftshilfe  
weiter aktiv
ZahlreicheAngebotefürBürgerinnenundBürger

Zeichen einer engagierten Zivilgesellschaft 
Jahresbericht2019der„PartnerschaftfürDemokratie“vorgestellt

Die Vermittlungsstelle für nachbarschaftliche Unterstützung 

...istvonmontagsbisfreitagsvon9.00bis12.00Uhrunterder
Telefonnummer095187-1447oderderE-Mail-Adresse
nachbarschaft@stadt.bamberg.deerreichbar.

HierwerdenalleInformationengesammelt:Hilfesuchendekönnen
ihrenBedarfanmelden.AnhandderUnterstützerlistewirddannvon
denMitarbeitendendesstädtischenAmtsfürInklusionnacheiner
LösunggesuchtundzwischenAngebotundNachfragevermittelt.
DeroderdieHelfendebesprichtdanndieDetailsmitdemoderder
Hilfesuchenden.

Gernekönnensichauchneueinteressierte
HelfendeüberdasKontaktformularunter
https://www.stadt.bamberg.de/ 
nachbarschaftshilfe
melden.

NachbarschaftshilfederStadtBamberg:

V.l.n.r.: Esther Gratz, OB Andreas Starke, Sophie Krackhardt, David Köster.
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Jubilar. Mit Altbürgermeister Max 
Reichelt (SPD) wurde am 4. November 
ein weit über die Grenzen Oberfrankens 
hinaus bekannter Politiker und langjäh-
riger Sportfunktionär 90 Jahre alt. Der 
scherzhaft mitunter als „Herzog von der 
Wunderburg“ oder „Wunderburger Bür-
germaster“ bezeichnete Jubilar ist ein 
echtes Bamberger Urgestein. Dies zeigt 
sich schon daran, dass er noch heute 
dort wohnt, wo er am 4. November 1930 
geboren wurde: Im früheren Gärtneran-
wesen in der Erlichstraße.

AnseinemEhrentagempfing
OberbürgermeisterAndreas
StarkeMaxReicheltimRathaus
amMaplatzundüberbrachte
ihmdieherzlichstenGlück-
wünscheimNamenderStadt
Bambergunddergesamten
Bürgerschaft.

Undauchganzpersönlichüber-
mitteltederOBseineallerbes-
tenWünscheundseinenDank
undgroßenRespektvorder
LebensleistungMaxReichelts.

DerAltbürgermeisterwurde
1930inderPfarrkircheMaria
Hilfgetauftundheiratetedort
vorknapp70Jahrenseine
imFebruar2020verstorbene
EhefrauKäthe.Als30-jähriger
Jungspundverzeichneteer
seinenerstenpolitischenErfolg:
AufAnhiebwurdederSozialde-
mokratindenStadtratgewählt.
Schonbaldgewannderfrisch
gebackeneundtatendurstige
Kommunalpolitikerausder
WunderburgdasVertrauenals
Fraktionsvorsitzenderseiner
Partei.Dieseverantwortungsvol-
leFunktionübteer25Jahreaus.
AlsDritterBürgermeisterund
zugleichChefdesdamalsneu
geschaffenenUmweltreferates
amtierteervon1990bis1996.

Weithin beliebt und geachtet 
AnseinerLebenseinstellung,
allenRatundHilfesuchen-
denMitmenschenimRahmen
seinerMöglichkeitenselbstlos
zuhelfen,hälternochimmer

festundfragtdabeinichtnach
politischer,beruflicheroder
religiöserHerkunft.Gerade
deswegenist„derMax“in
breitenSchichtenderBevöl-
kerungweiterhinbeliebtund
geachtet.Breitgefächertwaren
dieEhrenämter,dieReicheltim
Sportausübte.SeinegroßeLei-
denschaftwarderFußball.Nur
durcheineKnieverletzungwurde
seineFußballer-Profikarriere
gestoppt.InunzähligenSport-
vereinenwarbzw.isteralsMit-
glied,alsJugendtraineroderals
Vorstandaktiv:unteranderem
beidenSportfreunden,beim
VfLJahn(heuteTSG05),beiden
„30igern“,beimGehhörlosen-
SportvereinundbeimSC08.
ZudemwarerSportrichterdes
BayerischenFußballverbandes
undVorsitzenderdesKreissport-
gerichtsBamberg.

Zahlreiche Auszeichnungen 
Fürseinvielfältigesehren-
amtlichesEngagementerhielt
ReicheltzahlreicheAuszeich-
nungen:EristEhrenringträger
derStadtBambergundhatdie
VerdienstmedaillederStadt
Bambergerhalten,außerdem
dieEhrenmedailledesBezirks
Oberfranken,denVerdienstor-
densowiedasVerdienstkreuz
amBandederBundesrepublik
Deutschlandunddiekommunale
Verdienstmedaille.Weiterhin

besitzterunteranderemdie
EhrenmedailleOberfrankenund
desAltenburgvereinsundist
darüberhinausEhrenmitgliedin
vielenVerbändenundBamber-
gerVereinen.

TrotzseineshohenAltersund
desVerlustesseinerSehkraft
nimmtderJubilarnochregen
Anteilamgesellschaftlichen
LebenderStadt,besonders
seinergeliebtenWunderburg.
GroßesInteressezeigterwei-
terhinanderStadtpolitik.Seine
Ratschlägesindnochimmer
gefragt.Der90-Jährigeistbei
zahlreichenVeranstaltungen
alsFestrednerundZeitzeuge
weiterhinumworben–soetwa
beiderVeranstaltungzum30.
JahrestagdesMauerfalls.Sein
großesWissenundGedächtnis
sindbewundernswertundschier
unerschöpflich.

DietfriedFöselund

PressestelleStadtBamberg

Ausbildungsmesse. Großen
ZulaufhattederInformati-
onsstanddesPersonalamtes
derStadtBambergaufder
Ausbildungsmesse:BAam

24.Oktober(sieheauchS.4).
SusanneSennefeldervom
SachgebietAus-undFortbildung
präsentiertezusammenmit
derAnwärterinJuliaLangedas

Ausbildungsplatzangebotfür
denEinstellungsterminimSep-
tember2022.Beidenzahlreich
geführtenBeratungsgesprächen
wurdenbereitsersteKontakte
geknüpft.

Insbesonderewurdederaktuell
nochausgeschriebeneAusbil-
dungsberufForstwirt/inzum
Einstellungstermin01.09.2021
beworben.DieBewerbungsfrist
hierfürendetam29.November
2020.Interessiertekönnensich
nochbisspätestens29.No-
vember2020überdasOnline-
Bewerbungsportalunterwww.
stadt.bamberg.de/stellenangebote
bewerben.

Weiterhinsindüberwiegenddie
Verwaltungsausbildungsberufe
zum/zurVerwaltungsfachan-
gestellten,Verwaltungswirt/in
sowieDiplom-Verwaltungswirt/
inbeworbenworden.

DasAusbildungsplatzangebot
fürdasEinstellungsjahr2022
wirdabMitteJulibisMitte
September2021indenörtlichen
MedienundaufunseremOnline-
Bewerbungsportalunterwww.
stadt.bamberg.de/stellenange-
boteausgeschrieben.Zujedem
Ausbildungsberufwerdenauf
derHomepageunterwww.stadt.
bamberg.de/ausbildungInfoflyer
zumDownloadvorgehalten.

Ein beliebtes „Urgestein“ ist 90 
HerzlicheGratulationanAltbürgermeisterMaxReichelt

Großes Interesse am Arbeitgeber Stadt
PersonalamtaufderAusbildungsmesse:BAinderBroseArena

Der vorgesehene Geburtstagsempfang 

...fürMaxReicheltmusstewegenCoronaleiderausfallen.

WerihmeineFreudebereitenmöchte,kanndiesmiteinerSpende
fürsozialeundcaritativeEinrichtungenimStadtteilWunderburg
oderfürdenBlindenbundfreuen.

Spendenkonto:IBAN:DE20770500000570665455,
BIC:BYLADEM1SKB,
SparkasseBamberg(Kennwort:90.GeburtstagMaxReichelt).

Der neue Amtsleiter des Personal- und Organisationsamtes, Robert Sporer, mit 
Susanne Sennefelder (l.) und Julia Lange (r.) am Messestand der Stadt Bamberg.
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STADTWERKE BAMBERG

baMbit

Mit HD+-Paket brillantes  
Fernsehen genießen 

Trotz Corona-Auflagen war der 8. Hundebadetag 
am 20. September ein voller Erfolg: Dank schönstem 
Herbstwetter folgten knapp 500 Hunde samt Herrchen 
und Frauchen der Einladung der Stadtwerke Bamberg, 
um sich nach Ende der Freibadsaison im chlorfreien 
Wasser des Wellenbeckens auszutoben. Einen Teil 
des Eintrittserlöses spenden die Stadtwerke Bamberg 
traditionell dem Tierschutzverein Bamberg e.V./ Tier-
heim Berganza. Den Scheck über 500 Euro übergaben Stadtwerke-
Mitarbeiterin Judith Kammerer-Viernekäs und Bäderbetriebsleiterin 

Elke Neuner (M.) an Jürgen Horn (l.), erster Vorstand des Tierschutz-
vereins, und Schatzmeister Marco Heinzel (r.).

Die Stadtwerke Bamberg haben 
ihr Angebot an digitalen TV-
Sendern erweitert. Zusätzlich 
zu den 120 HD-Fernsehpro-
grammen und 100 Sky-Kanälen 
bieten sie jetzt auch ein HD+ 
Sender-Paket mit weiteren 24 
privaten HD-Sendern und 2 

Ultra HD-Sendern an. Unter dem Namen 
baMbit-TV HD+ ermöglichen sie ihren 
Kunden ein erweitertes Fernsehangebot mit 
brillanter Bildqualität. Bis Ende des Jahres 
bieten die Stadtwerke das Zusatzprodukt 
für drei Monate kostenlos an, danach kostet 
es 6,90 Euro im Monat. Alle Informationen 
unter www.bambit.de.

Hundebadetag

Stadtwerke Bamberg 
übergeben Spende  
an Tierheim
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Herr Dr. Wolschendorf, würden Sie  
als Mikrobiologe in der aktuellen  
Situation ohne Bedenken Bus fahren?
Dr. Wolschendorf: Natürlich! Tatsächlich 
nutze ich auch das P+R Angebot. Die Stadt-
werke Bamberg haben ja ein umfassendes 
Hygienekonzept zur Sicherheit ihrer Fahr-
gäste und Mitarbeiter in den Bussen entwi-
ckelt und umgesetzt. Gemeinsam mit der 
Mundschutzpflicht an den Haltestellen und 
in den Bussen fühle ich mich gut geschützt. 
Denn wissenschaftliche Studien haben die 
Wirksamkeit der Masken bestätigt.
 
Wieso ist es notwendig, dass die 
Maske die ganze Fahrt über getragen 
wird? 
Dr. Wolschendorf: Der Mund-Nasenschutz 
(MNS) ist ein sekundärer Schutz, der nur 
funktioniert, wenn alle mitmachen. Die 
„Maske” lenkt Aerosole aus Ihrer Atemluft, 
die potenziell Viren enthalten können, ab, 
sodass sie nicht in den Atembereich ande-

rer Personen kommen. So 
wird das Ansteckungs-
risiko verringert. Wenn 
sich jeder daran hält, 
sind alle geschützt. 
Im Bus ist der MNS die 
effektivste Maßnahme, 
da sich Mindestabstände 
während der Fahrt nicht 
immer einhalten lassen. Die 
„Maske” schützt Sie, wenn Ihr Ge-
genüber Ihnen näher als 1,5 Meter kommt, 
zum Beispiel, weil Sie nebeneinander sitzen. 

Kann ich bedenkenlos die Oberflächen 
im Bus, z. B. die Haltestangen,  
anfassen?
Dr. Wolschendorf: Corona-Viren gelangen 
durch sogenannte Aerosole, also winzige 
Wassertröpfchen aus Mund und Nase, in 
die Luft. Jeder Mensch produziert Aero-
soltröpfchen beim Sprechen und Atmen. 
Zum Großteil sind diese Aerosole so leicht, 

dass sie sich kaum auf 
Oberflächen ablagern, 
sondern in der Luft 
bleiben. Und die grö-
ßeren „Sprechtröpf-
chen“ soll der MNS, 

den alle Passagiere 
tragen, ja zurückhalten.

Insofern scheint mir das Risi-
ko, den Virus durch Berührung 

von Haltestangen oder Sitzen aufzuneh-
men, sehr gering. Dennoch gibt es überall 
Keime, die sich an Oberflächen ablagern 
können – deshalb ist es empfehlenswert, 
sich nach der Busfahrt die Hände gründ-
lich zu waschen. Das gilt aber genauso 
für andere Orte, an denen viele Personen 
zusammenkommen, z. B. beim Einkaufen.

Das komplette Interview unter  
www.stadtwerke-bamberg.de/blog

ÖPNV

Jetzt mit dem Bus fahren? Fragen an Dr. Frank Wolschendorf
(Hygiene Technologie Kompetenzzentrum Bamberg)

http://www.bambit.de
http://www.stadtwerke-bamberg.de/blog
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BEKANNTMACHUNGEN & AUSSCHREIBUNGEN

Bekanntmachung Allgemeine Vorprüfung über die Umweltverträglichkeit:
Verlegung des Seebaches im Bereich des Sonderlandeplatzes Bamberg-Breitenau  
mit Anpassung der Einleitungsstelle Keilersbach
Die Fa. Brose plant die Erweiterung des 
bestehenden Standortes in Bamberg 
am Berliner Ring. Bedingt durch dieses 
Vorhaben sind eine Neuordnung der 
Verkehrsanlagen sowie ein Eingriff in 
den Verlauf des bestehenden Seebachs 
und des verrohrten Keilersbaches.

Der Entsorgungs- und Baubetrieb der 
Stadt Bamberg beabsichtigt daher die 
Verlegung des Seebaches im Bereich 
des Sonderlandeplatzes Bamberg-
Breitenau mit Anpassung der Einlei-
tungsstelle Keilersbach in Bamberg, 

Gemarkung Memmelsdorf, auf den 
Flurstücken 549, 549/29, 549/30 und 
549/7.

Es ist eine Bachverlegung in ein natur-
nah gestaltetes Bachbett vorgesehen. 
Der Einleitungspunkt des Keilersbaches 
in den Seebach im Bereich der Zeppe-
linstraße wird den neuen Verhältnissen 
angepasst.

Pflichtgemäß wurde im Rahmen des 
Verfahrens eine Vorprüfung über die 
Umweltverträglichkeit dieses Vorhabens 

durchgeführt. Diese hat ergeben, dass 
das Vorhaben keine erheblichen nach-
teiligen Umweltauswirkungen haben 
kann. Aufgrund des mit dem Vorhaben 
verbundenen Rückbaus versiegel-
ter Flächen und der Umgestaltung, 
Entrohrung und teilweisen Verlegung 
des Seebachs sowie der vorgesehenen 
Ausgleichsmaßnahmen kommt es zu 
einer ökologischen Aufwertung des 
Gewässers samt Ufer. Es besteht daher 
keine Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Diese Feststellung ist nicht selbststän-
dig anfechtbar. Nähere Informationen 
zur allgemeinen Vorprüfung können 
der entsprechenden Veröffentlichung 
im Internet unter https://www.uvp-
verbund.de entnommen werden.

STADT BAMBERG
  
02.11.2020

1.  Satzung der Schwesternhaus-
Stiftung Bamberg

Die Stadt Bamberg erlässt aufgrund der 
Art. 5 und 20 BayStG folgende Satzung:

Präambel
Die Schwesternhaus-Stiftung Bamberg 
entstand mit Satzung vom 16.06.1978 
durch Zusammenlegung der damals 
noch bestehenden Schwesternhäuser. 
Dabei handelte es sich um die „Ver-
einigte Schwesternhaus-Stiftung“ (ent-
standen 1804 durch Zusammenfassung 
des St.-Martins-Schwesternhauses, des 
Domkapitel’schen Schwesternhauses 
sowie des Langheimer Schwesternhau-
ses), die „Stahl’sche Schwesternhaus-
Stiftung“ (errichtet 1651 durch Margare-
the Stahl, der Witwe des bischöflichen 
Kammerherrn Johann Stahl) und die 
Martha-Asyl-Stiftung (errichtet 1889 
vom Bamberger Lycealprofessor Geistl. 
Rat Dr. Valentin Loch).

Die durch die Genehmigung des Baye-
rischen Staatsministeriums des Innern 
vom 24.07.1978 entstandene rechtsfä-
hige öffentliche Stiftung des bürger-
lichen Rechts verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige und 
mildtätige Zwecke durch die Gewäh-
rung von kostenloser Unterkunft in 
den Stiftungsgebäuden an würdige, 
bedürftige oder minderbemittelte 
ältere alleinstehende Frauen, vor allem 
frühere Dienstboten und Witwen.

§ 1 Name, Rechtsstand und Sitz
(1)  Die Stiftung führt den Namen 

„Schwesternhaus-Stiftung“ Bam-
berg.

(2)  Sie ist eine rechtsfähige örtliche 
Stiftung des bürgerlichen Rechts.

(3) Sie hat ihren Sitz in Bamberg.

§ 2 Stiftungszweck
(1)  Der Stiftungszweck ist die Förderung 

der Altenhilfe. Sie verfolgt damit 
ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige und mildtätige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung.

(2)  Die Stiftung fördert würdige, 
bedürftige, ältere, alleinstehende 
Frauen, vor allem frühere Dienst-
boten und Witwen. 

(3)  Der Stiftungszweck wird insbeson-
dere durch die Bereitstellung von 
Wohnungen, die den Bedürfnissen 
von älteren Menschen entsprechen, 
verwirklicht.

§ 3 Einschränkungen
(1)  Die Stiftung ist selbstlos tätig. 

Sie verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Stiftung fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig 
hohe Unterstützungen, Zuwendun-
gen oder Vergütungen begünstigt 
werden.

(2)  Ein Rechtsanspruch auf Leistun-
gen der Stiftung aufgrund dieser 
Satzung besteht nicht.  

§ 4 Grundstockvermögen
Das Grundstockvermögen der Stiftung 
ist in seinem Wert ungeschmälert zur 
dauernden und nachhaltigen Erfüllung 
ihres Stiftungszweckes zu erhalten. Es 
ergibt sich aus der Anlage, die wesent-
licher Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 5 Stiftungsmittel
(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben
 1.  aus den Erträgen des Stiftungs-

vermögens,
 2.  aus Zuwendungen, soweit sie 

vom Zuwendenden nicht zur 
Stärkung des Grundstockvermö-
gens bestimmt sind.

(2)  Mittel der Stiftung dürfen nur für 
die satzungsgemäßen Zwecke ver-
wendet werden. Die Stifter und ihre 
Erben erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln der Stiftung.

 
§ 6 Stiftungsorgane
Die Stiftung wird von den Organen der 
Stadt Bamberg nach den Vorschriften 
der Gemeindeordnung und nach 
den sonstigen für die Verwaltung des 
Vermögens, für die Führung des Haus-
halts, für die Schulden und für das 
Rechnungs-, Kassen-, und Prüfungs-
wesen der Stadt Bamberg geltenden 
Vorschriften verwaltet und vertreten.

§ 7  Satzungsänderungen,  
Umwandlung und  
Aufhebung der Stiftung

(1)  Satzungsänderungen sind zulässig, 
soweit sie zur Anpassung an 
veränderte Verhältnisse geboten 

erscheinen. Sie dürfen die Steu-
erbegünstigung der Stiftung nicht 
beeinträchtigen oder aufheben. 
Soweit sie sich auf die Steuerbe-
günstigung der Stiftung auswirken 
können, sind sie der zuständigen 
Finanzbehörde zur Stellungnahme 
vorzulegen.

(2)  Änderungen des Stiftungszwecks 
sind nur zulässig, wenn seine 
Erfüllung unmöglich wird oder sich 
die Verhältnisse derart ändern, dass 
die Erfüllung des Stiftungszwecks 
nicht mehr sinnvoll erscheint. 
Umwandlung und Aufhebung 
der Stiftung richten sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften.

§ 8 Vermögensanfall
Bei Aufhebung oder Auflösung der 
Stiftung oder bei Wegfall steuerbe-
günstigter Zwecke fällt das Restvermö-
gen an die Stadt Bamberg. Diese hat es 
unter Beachtung des Stiftungszwecks 
unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige oder mildtätige Zwecke 

Bekanntmachung Satzung der Schwesternhaus-Stiftung Bamberg  
vom 06.08.2020

Vermögensübersicht zum 01.01.2019
1. Grundvermögen
Wohngebäude (Anteil 19,22 % am Stiftungspool)

Anschrift   Flurnummer Gemarkung
Gönnerstr. 23  1775/11 Bamberg 
Schützenstr. 53  3109/15 Bamberg 
Schützenstr. 55  3109/16 Bamberg 
Steigerwaldstr. 9  46/3 Gaustadt
         
2. Kapitalvermögen
Das Kapitalvermögen der Stiftung beträgt 327.649,13 Euro.

Anlage zu § 4 Grundstockvermögen  
der Satzung der Schwesternhaus- 
Stiftung Bamberg 

https://www.uvp-verbund.de
https://www.uvp-verbund.de
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1.  Satzung der Hans-Friedrich-
Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung 
Bamberg

Die Stadt Bamberg erlässt aufgrund der 
Art. 5 und 20 BayStG folgende Satzung:

Präambel
Mit letztwilliger Verfügung vom 
13.12.1964 hat die am 29.12.1978 in 
Bamberg verstorbene Witwe Henriette 
Deis, geborene Röckl, wohnhaft in 
Bamberg, Michaelsberg 10 d, die Stadt 
Bamberg zur Alleinerbin bestimmt mit 
der Auflage, zur Pflege des Andenkens 
an ihren geliebten Sohn Hans Friedrich 
Oskar Deis, geb. am 22.07.1923, vermisst 
seit Juni 1944 in Russland, eine Stiftung 
zu errichten, in die ihr gesamter Nach-
lass einzubringen ist.

§ 1 Name, Rechtsstand und Sitz
(1)  Die Stiftung führt den Namen 

„Hans-Friedrich-Oskar-Deis-
Gedächtnis-Stiftung Bamberg“.

(2)  Sie ist eine rechtsfähige örtliche 
Stiftung des bürgerlichen Rechts.

(3) Sie hat ihren Sitz in Bamberg.

§ 2 Stiftungszweck
(1)  Der Stiftungszweck ist die Förderung 

von Kunst und Kultur. Die Stiftung 

verfolgt damit ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuer-
begünstigte Zwecke“ der Abgaben-
ordnung. 

(2)  Der Stiftungszweck wird insbeson-
dere verwirklicht durch den Erwerb 
kulturell wertvoller Gegenstände 
für das Historische Museum der 
Stadt Bamberg oder eine andere an 
die Stelle dieses Museums tretende 
städtische Einrichtung. Die aus 
Mitteln der Stiftung beschafften 
Gegenstände bleiben Eigentum der 
Stiftung, sind als deren Leihgaben 
zu kennzeichnen und in einem 
eigenen Bestandsverzeichnis zu 
erfassen.

(3)  Das Stiftergrab im Bamberger 
Friedhof ist aus Stiftungsmitteln zu 
unterhalten, solange die Stiftung 
besteht. Jeweils am Geburtstag des 
Sohnes Hans Friedrich Oskar Deis 
am 22. Juli jeden Jahres hat die 
Stiftung eine Gedächtnismesse für 
die Verstorbenen der Familie Deis 
und Röckl lesen zu lassen.

§ 3 Einschränkungen
(1)  Die Stiftung ist selbstlos tätig. 

Sie verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Stiftung fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig 
hohe Unterstützungen, Zuwendun-
gen oder Vergütungen begünstigt 
werden.

(2)  Ein Rechtsanspruch auf Leistun-
gen der Stiftung aufgrund dieser 
Satzung besteht nicht. 

§ 4 Grundstockvermögen
Das Grundstockvermögen der Stiftung 
ist in seinem Wert ungeschmälert zur 
dauernden und nachhaltigen Erfüllung 
ihres Stiftungszweckes zu erhalten. Es 
ergibt sich aus der Anlage, die wesent-
licher Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 5 Stiftungsmittel
(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben
 1.  aus den Erträgen des Stiftungs-

vermögens,
 2.  aus Zuwendungen, soweit sie 

vom Zuwendenden nicht zur 
Stärkung des Grundstockvermö-
gens bestimmt sind.

(2)  Mittel der Stiftung dürfen der 
Stiftung nur für die satzungsgemä-
ßen Zwecke verwendet werden. Die 
Stifterin und ihre Erben erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln 
der Stiftung.

§ 6 Stiftungsorgane
Die Stiftung wird von den Organen der 
Stadt Bamberg nach den Vorschriften 
der Gemeindeordnung und nach 
den sonstigen für die Verwaltung des 
Vermögens, für die Führung des Haus-
halts, für die Schulden und für das 
Rechnungs-, Kassen- und Prüfungs-
wesen der Stadt Bamberg geltenden 
Vorschriften verwaltet und vertreten.

§ 7  Satzungsänderungen,  
Umwandlung und  
Aufhebung der Stiftung

(1)  Satzungsänderungen sind zulässig, 
soweit sie zur Anpassung an 
veränderte Verhältnisse geboten 
erscheinen. Sie dürfen die Steu-
erbegünstigung der Stiftung nicht 
beeinträchtigen oder aufheben. 
Soweit sie sich auf die Steuerbe-

günstigung der Stiftung auswirken 
können, sind sie der zuständigen 
Finanzbehörde zur Stellungnahme 
vorzulegen.

(2)   Änderungen des Stiftungszwecks 
sind nur zulässig, wenn seine 
Erfüllung unmöglich wird oder sich 
die Verhältnisse derart ändern, 
dass die Erfüllung des Stiftungs-
zwecks nicht mehr sinnvoll 
erscheint. Umwandlung und 
Aufhebung der Stiftung richten sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften.

§ 8 Vermögensanfall
Bei Aufhebung oder Auflösung der 
Stiftung fällt das Restvermögen an 
die Stadt Bamberg. Diese hat es 
unter Beachtung des Stiftungszwecks 
unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 
Nach Möglichkeit ist es einer anderen 
Stiftung mit ähnlicher Zweckbestim-
mung zuzuführen.

§ 9 Stiftungsaufsicht
Die Stiftung untersteht der Aufsicht der 
Regierung von Oberfranken als Rechts-
aufsichtsbehörde der Stadt Bamberg.

§ 10 In-Kraft-Treten
(1)  Die Satzung tritt mit ihrer Geneh-

migung durch die Regierung von 
Oberfranken in Kraft. 

(2)  Die Satzung vom 08.04.1981 wird 
gleichzeitig außer Kraft gesetzt.

2. Rechtsaufsichtliche Genehmigung
Die erforderliche Genehmigung zur 
Änderung der Satzung der Hans-
Friedrich-Oskar-Deis-Stiftung Bamberg 
ist von der Regierung von Oberfranken, 
Bayreuth, als Rechtsaufsichtsbehörde 
gemäß Art. 5 Abs. 4 des Bayerischen 
Stiftungsgesetzes am 04.08.2020, Nr. 
12-1222k04 erteilt worden. 

Bamberg, der 31.08.2020
STADT BAMBERG

Andreas Starke
Oberbürgermeister

Bekanntmachung Satzung der Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung  
Bamberg vom 04.08.202

zu verwenden. Nach Möglichkeit ist es 
einer anderen durch die Stadt Bamberg 
verwalteten Stiftung mit ähnlicher 
Zweckbestimmung zuzuführen. 

§ 9 Stiftungsaufsicht
Die Stiftung untersteht der Aufsicht der 
Regierung von Oberfranken als Rechts-

aufsichtsbehörde der Stadt Bamberg.

§ 10 In-Kraft-Treten
(1)  Die Stiftungssatzung tritt mit 

Genehmigung der Regierung von 
Oberfranken in Kraft.

(2) D ie bisherige Satzung vom 
30.01.2001 wird gleichzeitig  

außer Kraft gesetzt.

2. Rechtsaufsichtliche Genehmigung
Die erforderliche Genehmigung zur 
Änderung der Satzung der Schwestern-
haus-Stiftung Bamberg ist von der 
Regierung von Oberfranken, Bayreuth, 
als Rechtsaufsichtsbehörde gemäß Art. 

5 Abs. 4 des Bayerischen Stiftungsge-
setzes am 06.08.2020, Nr. 12-1222k25 
erteilt worden. 

Bamberg, der 31.08.2020
STADT BAMBERG
Andreas Starke
Oberbürgermeister

Vermögensübersicht zum 01.01.2019
1. Grundvermögen
Wohngebäude (Anteil 12,20 % am Stiftungspool)

Anschrift   Flurnummer Gemarkung
Gönnerstr. 23  1775/11 Bamberg 
Schützenstr. 53  3109/15 Bamberg 
Schützenstr. 55  3109/16 Bamberg 
Steigerwaldstr. 9  46/3 Gaustadt
         
2. Kapitalvermögen
Das Kapitalvermögen der Stiftung beträgt 436.970,54 Euro.

3. Sammlungsgegenstände
Die Verzeichnisse der Sammlungsgegenstände werden separat geführt.

Anlage zu § 4 Grundstockvermögen  
der Satzung der Hans-Friedrich- 
Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung  
Bamberg
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Bekanntmachung Wasserrecht; Verordnung des Landratsamtes Bamberg  
über das Überschwemmungsgebiet an der Aurach auf dem Gebiet der Gemeinden 
Priesendorf, Lisberg, Walsdorf, Stegaurach, Pettstadt, des Landkreises Bamberg  
sowie der Stadt Bamberg, Fluss-km 0,600 – 25,830
Im Zuge des Verfahrens zur Festsetzung 
des Überschwemmungsgebiets an der 
Aurach auf dem Gebiet der Gemein-
den Priesendorf, Lisberg, Walsdorf, 
Stegaurach, Pettstadt, des Landkreises 
Bamberg sowie der Stadt Bamberg, 
Fluss-km 0,600 – 25,830 findet

am Mittwoch,  
den 18. November 2020,
um 10.00 Uhr
im großen Sitzungssaal  
des Sitzungsgebäudes
Ludwigstraße 23
96052 Bamberg

der nach Art. 73 Abs. 3 Satz 1 des Baye-

rischen Wassergesetzes (BayWG)  
i. V. m. Art. 73 Abs. 6 Satz 1 des Baye-
rischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG) gesetzlich vorgeschriebene 
Erörterungstermin statt. Das Land-
ratsamt Bamberg hat nach Ablauf 
der Einwendungsfrist die rechtzeitig 
erhobenen Einwendungen gegen den 
Plan und die Stellungnahmen der 
Behörden zu dem Plan mit dem Träger 
des Vorhabens, den Behörden, den 
Betroffenen sowie den Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, zu 
erörtern.

Der Erörterungstermin wird hiermit ge-
mäß Art. 73 Abs. 3 Satz 1 BayWG i. V. m. 

Art. 73 Abs. 6 Satz 2 BayVwVfG vorher 
ortsüblich bekannt gemacht.
Der Erörterungstermin ist nicht 
öffentlich. 

Soweit eine Vertretung beim Erörte-
rungstermin beabsichtigt ist, bitten wir 
zu berücksichtigen, dass dem Vertreter 
hierfür eine eigenhändig unterschrie-
bene schriftliche Vollmacht ausgestellt 
werden muss, die von diesem zum 
Erörterungstermin mitzubringen und 
vorzulegen ist.

Auf Grund der aktuellen Situation, in 
der mit verschiedenen Maßnahmen 
versucht wird, die Ausbreitung des 

Coronavirus (COVID-19) einzudäm-
men, ist die Personenzahl die sich 
gleichzeitig im großen Sitzungssaal 
aufhalten dürfen beschränkt. Zur 
besseren Planbarkeit, sind Personen, 
die am Erörterungstermin teilnehmen 
möchten, namentlich, spätestens 
eine Woche vorher dem Landratsamt 
Bamberg mitzuteilen.

Bei Ausbleiben eines Beteiligten kann 
auch ohne ihn verhandelt werden.

Landratsamt Bamberg

gez. Burger
Reg.-Inspektorin

1.  Satzung der Emil-Freiherr-
Marschalk-von-Ostheim’sche-
Stiftung Bamberg

Die Stadt Bamberg erlässt aufgrund der 
Art. 5 und 20 BayStG folgende Satzung:

§ 1 Name, Rechtsstand und Sitz
(1)  Die Stiftung führt den Namen 

„Emil-Freiherr-Marschalk-von-
Ostheim’sche-Stiftung Bamberg“.

(2)  Sie ist eine rechtsfähige örtliche 
Stiftung des bürgerlichen Rechts.

(3) Sie hat ihren Sitz in Bamberg.

§ 2 Stiftungszweck
(1)  Der Stiftungszweck ist die Förde-

rung der Erziehung, Volks- und 
Berufsbildung einschließlich der 
Studentenhilfe, die Förderung 
von Kunst und Kultur sowie der 
Heimatpflege und Heimatkunde. 
Die Stiftung verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige 
und mildtätige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2)  Der Stiftungszweck wird insbe-
sondere verwirklicht durch eine 
Verwendung der Erträgnisse 

 a)  mit 4/7 zur Verleihung von 
Stipendien an Künstler und Wis-
senschaftler zur Weiterbildung, 

 b)  mit 1/7 zur Auszeichnung und 
Drucklegung geschichtlicher 
Arbeiten, 

 c)  mit 2/7 zur Anschaffung von 
Kunstwerken für die städt. 
Sammlungen sowie zum Ankauf 
von Literatur für die Marschalk 
von Ostheim‘sche Bibliothek.

(3)  Die Einzelheiten der Zweckverwirk-
lichung werden in einer Verwal-
tungsanweisung geregelt. Diese ist 
dieser Satzung als Anlage beigefügt.

§ 3 Einschränkungen
(1)  Die Stiftung ist selbstlos tätig. 

Sie verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Stiftung fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig 
hohe Unterstützungen, Zuwendun-
gen oder Vergütungen begünstigt 
werden.

(2)  Ein Rechtsanspruch auf Leistun-
gen der Stiftung aufgrund dieser 
Satzung besteht nicht.  

§ 4 Grundstockvermögen
Das Grundstockvermögen der Stiftung 
ist in seinem Wert ungeschmälert zur 
dauernden und nachhaltigen Erfüllung 
ihres Stiftungszwecks zu erhalten. Es 
ergibt sich aus der Anlage, die wesent-
licher Bestandteil dieser Satzung ist. 

§ 5 Stiftungsmittel
(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben
 1.  aus den Erträgen des Stiftungs-

vermögens,
 2.  aus Zuwendungen, soweit sie 

vom Zuwendenden nicht zur 
Stärkung des Grundstockvermö-
gens bestimmt sind.

(2)  Mittel der Stiftung dürfen der 
Stiftung nur für die satzungsgemä-
ßen Zwecke verwendet werden. 
Der Stifter und seine Erben erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln 

der Stiftung.

§ 6 Stiftungsorgane
Die Stiftung wird von den Organen der 
Stadt Bamberg nach den Vorschriften 
der Gemeindeordnung und nach 
den sonstigen für die Verwaltung des 
Vermögens, für die Führung des Haus-
halts, für die Schulden und für das 
Rechnungs-, Kassen-, und Prüfungs-
wesen der Stadt Bamberg geltenden 
Vorschriften verwaltet und vertreten.

§ 7  Satzungsänderungen,  
Umwandlung und  
Aufhebung der Stiftung

(1)  Satzungsänderungen sind zulässig, 
soweit sie zur Anpassung an 
veränderte Verhältnisse geboten 
erscheinen. Sie dürfen die Steu-
erbegünstigung der Stiftung nicht 
beeinträchtigen oder aufheben. 
Soweit sie sich auf die Steuerbe-
günstigung der Stiftung auswirken 
können, sind sie der zuständigen 
Finanzbehörde zur Stellungnahme 
vorzulegen.

(2)  Änderungen des Stiftungszwecks 
sind nur zulässig, wenn seine 
Erfüllung unmöglich wird oder sich 
die Verhältnisse derart ändern, dass 
die Erfüllung des Stiftungszwecks 
nicht mehr sinnvoll erscheint. 
Umwandlung und Aufhebung 
der Stiftung richten sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften.

§ 8 Vermögensanfall
Bei Aufhebung oder Auflösung der 
Stiftung oder bei Wegfall steuerbe-

günstigter Zwecke fällt das Restvermö-
gen an die Stadt Bamberg. Diese hat es 
unter Beachtung des Stiftungszwecks 
unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige oder mildtätige Zwecke 
zu verwenden. Nach Möglichkeit ist es 
einer anderen durch die Stadt Bamberg 
verwalteten Stiftung mit ähnlicher 
Zweckbestimmung zuzuführen. 

§ 9 Stiftungsaufsicht
Die Stiftung untersteht der Aufsicht der 
Regierung von Oberfranken als Rechts-
aufsichtsbehörde der Stadt Bamberg.

§ 10 In-Kraft-Treten
(1)  Die Stiftungssatzung tritt mit 

Genehmigung der Regierung von 
Oberfranken in Kraft.

(2)  Die bisherige Satzung vom 11.07.1957 
wird gleichzeitig außer Kraft 
gesetzt.

2. Rechtsaufsichtliche Genehmigung
Die erforderliche Genehmigung zur Än-
derung der Satzung der Emil-Freiherr-
Marschalk-von-Ostheim’sche-Stiftung 
Bamberg ist von der Regierung von 
Oberfranken, Bayreuth, als Rechts-
aufsichtsbehörde gemäß Art. 5 Abs. 
4 des Bayerischen Stiftungsgesetzes 
am 06.08.2020, Nr. 12-1222k21 erteilt 
worden. 

Bamberg, der 31.08.2020
STADT BAMBERG

Andreas Starke
Oberbürgermeister

Bekanntmachung Satzung der Emil-Freiherr-Marschalk-von-Ostheim’sche-Stiftung 
Bamberg vom 06.08.2020
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Anlage 1 zur Satzung der Emil-Freiherr-Marschalk-von-Ostheim’sche-Stiftung  
Bamberg – Verwaltungsanweisung
1. Verleihung von Reisestipendien

1.1 Allgemeine Bestimmungen
a)  Die für das Reisestipendium jeweils 

zur Verfügung stehenden Mittel 
werden bei Aufstellung des Haus-
haltsplanes ausgeschieden in das 
Stipendium – aufgerundet auf volle 
100,00 Euro und in die Kosten der 
Verleihung (Ausschreibungskosten, 
Übersendungskosten der Probear-
beit usw.).

b)  Das Reisestipendium soll min-
destens 1.500,00 Euro betragen 
und wird abwechselnd an einen 
Künstler und an einen jungen 
Wissenschaftler verteilt. Es kann für 
2 Verteilungsjahre an den gleichen 
Bewerber verliehen werden.

c)  Es können nur solche Bewerber im 
Alter bis zu 30 Jahren zugelassen 
werden, die in den Kreisen Ober-, 
Mittel- oder Unterfranken oder in 
dem Gebiete der ehemaligen Graf-
schaft Henneberg, wie dieses bei 
dem Tode des letzten Grafen Georg 
Ernst (gest. 1583) bestand oder 
in Sachsen Meiningen nach dem 
Stand der Staatseinteilung von 1919 
geboren oder deren Eltern und bei 
unehelichen Antragsstellern deren 
Mutter in den oben bezeichneten 
Gebieten mindestens 2 Jahre lang 
ansässig waren.

d)  Zur Bewerbung um das Stipendium 
wird anfangs eines Kalenderjah-
res in öffentlichen Blättern sowie 
durch Anschlag am schwarzen 
Brett der Universität Würzburg 
bzw. der Akademie der Bildenden 
Künste in München aufgefordert. 
Die Aufforderung veranlasst der 
Rektor der Universität Würzburg 
nach Benehmen mit dem Dekan 
der philosophischen Fakultät bzw. 
der Präsident der Akademie der 
Bildenden Künste auf Kosten der 
Stiftung.

e)  Die Auszahlung des Stipendiums 
erfolgt in Raten entsprechend der 
Vereinbarung, die vor Antritt der 
Reise zwischen der Stiftung und 
dem Stipendiaten zu treffen ist.

1.2 Reisestipendien für Künstler
a)  Für die Bewerbung kommen nur 

Angehörige der bildenden Kunst in 
Frage. Der Bewerber hat zunächst 
aus einem Fache nach einem 
von der Akademie der Künste in 
München aufzustellenden Thema 
eine Probearbeit zu liefern und 
diese bei dem Präsidenten der 
genannten Akademie zu dem von 
ihr gesondert festgelegten Termin 

einzureichen. Die Akademie der 
Bildenden Künste stellt ein schrift-
liches Gutachten über die beste 
Arbeit aus und übermittelt dieses 
Gutachten dem Stadtrat Bamberg, 
der den Verfertiger der Probear-
beit umgehend zur Einreichung 
seines Gesuches veranlasst und ihn 
zugleich auffordert, die Probear-
beit an die Stadt Bamberg gegen 
Bezahlung der Übersendungskosten 
abzuliefern. Erfüllt der Bewerber 
die übrigen Voraussetzungen (§1.1c) 
wird ihm das Stipendium zugespro-
chen.

b)  Alsbald nach Zuteilung des Stipen-
diums hat der Stipendiat eine Reise 
im In- oder Ausland durchzu-
führen, die mehrere Wochen zu 
dauern hat. Während dieser Reise 
hat er ein Kunstwerk seines Faches 
zu fertigen und gegen Bezahlung 
der Übersendungskosten der Stadt 
Bamberg spätestens nach Ablauf 
der Reise zu überlassen.

1.3  Reisestipendien  
für junge Wissenschaftler

a)  Als Bewerber kommen nur Perso-
nen mit einem abgeschlossenen 
Hochschulstudium, die möglichst 
den Staatskonkurs bereits mit 
gutem Erfolg abgelegt haben sowie 
Personen, die sich in hervorra-
gender Weise auf dem Gebiete der 
Geschichte, Archäologie oder der 
Kunstwissenschaft literarisch be-
tätigen, in Betracht. Der Bewerber 
hat eine vom Rektor der Universität 
Würzburg nach Benehmen mit dem 
Dekan der philosophischen Fakultät 
aus dem Gebiete der Geschichte, 
Archäologie oder aus dem Gesamt-
gebiet der Kunst gestellte Preisfrage 
zu lösen. Über die beste Lösung 
stellt der Rektor der Universität 
Würzburg nach Benehmen mit dem 
Dekan der philosophischen Fakultät 
ein schriftliches Gutachten aus und 
übermittelt dieses Gutachten der 
Stadt Bamberg, die den zur Verlei-
hung des Stipendiums Begutach-
teten umgehend zur Einreichung 
eines Gesuches auffordert. Falls der 
Bewerber die übrigen Vorausset-
zungen (§ 1.1.c)) erfüllt, wird ihm 
das Stipendium zugesprochen.

b)  Der mit dem Stipendium Bedachte 
hat zu Studienzwecken eine Reise 
im In- oder Auslande durchzufüh-
ren und der Universität Würzburg 
einen eingehenden Reisebericht 
mit einer genauen Angabe der ein-
gesehenen oder studierten Objekte 
zu übermitteln.

1.4  Verwendung freiwerdender 
Stipendienbeträge

Sofern ein Reisestipendium wegen 
Ablauf der festgesetzten Frist ganz 
oder teilweise nicht vergeben werden 
konnte, fließt der Betrag dem „Fonds 
für Beschaffung von Kunstwerken für 
die städtischen Sammlungen“ zu. Es 
kann bestimmt werden, dass falls ein 
Stipendium wegen Nichtbewerbung 
überhaupt nicht zur Auszahlung 
kommt, die Hälfte des Stipendiums-
betrages dem Stiftungsvermögen und 
nur dir andere Hälfte dem erwähnten 
Fonds zugeführt wird. Es kann auch 
bestimmt werden, dass zur Bewerbung 
um das Stipendium im folgenden Jahre 
wiederum aufgefordert wird.

2.  Auszeichnung und Drucklegung 
geschichtlicher Arbeiten

a)  Die Auszeichnung geschichtli-
cher Arbeiten erfolgt alle 3 Jahre 
durch die Stadt Bamberg. Für die 
Auszeichnung und Drucklegung 
solcher Arbeiten stehen demnach 3 
Jahreserträgnisse zur Verfügung.

b)  An der Bewerbung für dieses 
Stipendium kann jeder Deutsche 
ohne Rücksicht auf Alter, Stellung 
und Religion teilnehmen.

c)  Der Rektor der Universität Würzburg 
bestimmt im Benehmen mit dem 
Dekan der philosophischen Fakultät 
auf Ersuchen der Stadt Bamberg das 
zu behandelnde Thema und gibt es 
durch Ausschreibung – auf Kosten 
der Stiftung – und durch Anschlag 
am schwarzen Brett bekannt. 
Die Arbeit soll in der Regel die 
Bambergerische, Würzburgerische 
oder Hennebergerische Geschichte 
behandeln. Ausnahmsweise kann 
auch ein anderes geschichtliches 
Thema gewählt werden. Die beim 
Rektor einzureichende Arbeit ist 

lediglich durch ein Kennwort zu 
bezeichnen. In einem beiliegenden 
verschlossenen Brief mit dem-
selben Kennwort hat der Name 
des Bewerbers verzeichnet zu 
sein. Der Rektor entscheidet nach 
Benehmen mit dem Dekan der 
philosophischen Fakultät darüber, 
welche Arbeit als preiswürdig oder 
als die beste zu erachten ist. Nach 
Feststellung des Namens teilt er 
der Stadt Bamberg das Ergebnis 
des Ausschreibens und das erstellte 
Gutachten mit. Der Verfertiger der 
preiswürdig anerkannten Arbeit 
erhält daraufhin den Auszeich-
nungsbetrag zugesprochen. Ein 
Drittel des Betrages wird sofort, der 
Restbetrag nach der Drucklegung 
und Ablieferung von 8 Pflichtexem-
plaren ausbezahlt.

d)  Die Stadt Bamberg übersendet je 
ein Freiexemplar den Universitäten 
Würzburg u. Erlangen, den Hoch-
schule in Bamberg, den Staatlichen 
Archiven in Bamberg u. Würzburg, 
der Staatlichen Bibliothek in Bam-
berg, dem Germanischen Museum 
in Nürnberg und dem Historischen 
Verein in Bamberg.

e)  Wird ein Arbeit als preiswürdig 
anerkannt, so erhält der Verfertiger 
der „besten“ Arbeit als Anerken-
nung einen Betrag von 100,00 
Euro. Der Restbetrag fließt dem 
Fonds zur Anschaffung von Kunst-
werken für die städt. Sammlung 
zu.

3.  Anschaffung von Kunstwerken  
für die städt. Sammlung

a)  Der für die Anschaffung von Kunst-
werken jährlich verfügbare Betrag 
wird einem städt. Fonds zugeführt, 
der den Namen führt: „Fonds zur 
Anschaffung von Kunstwerken für 

Vermögensübersicht zum 01.01.2019
1. Grundvermögen
Wohngebäude (Anteil 18,30 % am Stiftungspool)

Anschrift   Flurnummer Gemarkung
Gönnerstr. 23  1775/11 Bamberg 
Schützenstr. 53  3109/15 Bamberg 
Schützenstr. 55  3109/16 Bamberg 
Steigerwaldstr. 9  46/3 Gaustadt
         
2. Kapitalvermögen
Das Kapitalvermögen der Stiftung beträgt 497.056,93 Euro.

Anlage 2 zu § 4 Grundstockvermögen  
der Satzung der Emil-Freiherr-Marschalk-
von-Ostheim’schen-Stiftung Bamberg 
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die städt. Sammlungen“.
b)  Für Beschaffung aus Mitteln dieses 

Fonds kommen Gegenstände aus 
allen Gebieten der Kunst (Malerei, 
Plastik, Architektur, Kunstgewer-
be usw.) in Betracht; vor allem 
ist auch auf die Erwerbung von 
Kupferstichen, Holzschnitten, 
Handschriften usw. Bedacht zu 
nehmen. In erster Linie sollen 
Kunstgegenstände erworben wer-

den, die von fränkischen oder thü-
ringischen Künstlern stammen oder 
auf Bamberger Persönlichkeiten, 
Baulichkeiten und Begebenheiten 
Bezug nehmen. Es sollen wenige, 
aber gute und die Kunst fördernde 
Gegenstände beschafft werden.

c)  Die Mittel können auch zum 
Ankauf von Literatur zur Mehrung 
der Marschalk‘schen Bibliothek 
verwendet werden. Bei derartigen 

Anschaffungen ist darauf Rücksicht 
zu nehmen, dass der Charakter der 
Bibliothek gewahrt bleibt.

d)  Der Ankauf von Kunstgegenstän-
den erfolgt nach Anhörung einer 
Gutachterkommission, die aus dem 
Kultur- und Stiftungsreferenten 
sowie 2 Kunstsachverständigen be-
steht. Soweit die Beschaffung von 
Kupferstichen usw. oder der Ankauf 
von Literatur für die Marschalk’sche 

Bibliothek in Frage kommt, ist 
auch der jeweilige Vorstand der 
Staatlichen Bibliothek in Bamberg 
zu hören. Oberster Leitsatz bei 
Ausrichtungen der Stiftung muss 
sein: „Wirklich gediegene Kunst 
und wissenschaftliche Leistungen 
zu fördern.“

1.  Satzung der Rudolf-Kraus-Stif-
tung Bamberg

Die Stadt Bamberg erlässt aufgrund der 
Art. 5 und 20 BayStG folgende Satzung:

Präambel
Mit letztwilliger Verfügung vom 
19.10.1977 hat der am 08.12.1977 in 
Bamberg verstorbene Kaufmann 
Rudolf Kraus, wohnhaft in Bamberg, 
Brennerstraße 36, die Stadt Bamberg 
zur Alleinerbin bestimmt mit der 
Auflage, eine kommunale Stiftung mit 
seinem Namen zugunsten des Alters-
heimes Antonistift und der Goldenen-
Hochzeit-Stiftung zu machen. Aus den 
Erträgnissen des Stiftungsvermögens 
sollen alte und arme Leute des Antoni-
stiftes und arme Kinder für Unterstüt-
zung und Ausbildung Zuwendungen 
– je zur Hälfte – erhalten.

Der Nachlass des Verstorbenen besteht 
aus bebauten Grundstücken im In- 
und Ausland.

In seiner Sitzung vom 19.01.1978 sprach 

der Stadtrat die Annahme der der 
Stadt Bamberg nach der letztwilligen 
Verfügung vom 19.10.1977 zugefallenen 
Alleinerbschaft des Kaufmanns Rudolf 
Kraus mit den in der letztwilligen 
Verfügung enthaltenen Vermächtnis-
sen und Auflagen aus. Die durch die 
Erbeinsetzung bezeugte großherzige 
Gesinnung des Erblassers wird dankbar 
anerkannt.

§ 1 Name, Rechtsstellung und Sitz
(1)  Die Stiftung führt den Namen 

„Rudolf Kraus Stiftung Bamberg“.
(2)  Sie ist eine rechtsfähige örtliche 

Stiftung des bürgerlichen Rechts.
(3) Sie hat ihren Sitz in Bamberg.

§ 2 Stiftungszweck
(1)  Der Stiftungszweck ist die Förderung 

der Jugend- und Altenhilfe. Sie 
verfolgt damit ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige und 
mildtätige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2)  Der Stiftungszweck wird insbe-

sondere verwirklicht durch die 
Gewährung von Zuwendungen 

 a)  an das Alten- und Pflegeheim 
Antonistift in Bamberg und

 b)  an die König-Ludwig-und-
Königin-Marie-Therese-Stiftung 
(Goldene-Hochzeit- Stiftung) in 
Bamberg 

– je zur Hälfte –.

§ 3 Einschränkungen
(1)  Die Stiftung ist selbstlos tätig. 

Sie verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Stiftung fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig 
hohe Unterstützungen, Zuwendun-
gen oder Vergütungen begünstigt 
werden.

(2)  Ein Rechtsanspruch auf Leistun-
gen der Stiftung aufgrund dieser 
Satzung besteht nicht.

§ 4 Grundstockvermögen
Das Grundstockvermögen der Stiftung 
ist in seinem Wert ungeschmälert zur 
dauernden und nachhaltigen Erfüllung 
ihres Stiftungszwecks zu erhalten. Es 
ergibt sich aus der Anlage, die wesent-
licher Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 5 Stiftungsmittel
(1)  Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben
 1.  aus den Erträgen des Stiftungs-

vermögens,
 2.  aus Zuwendungen, soweit sie 

vom Zuwendenden nicht zur 
Stärkung des Grundstockvermö-
gens bestimmt sind.

(2)  Mittel der Stiftung dürfen der 
Stiftung nur für die satzungsgemä-
ßen Zwecke verwendet werden. 
Die Stifter und ihre Erben erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln 
der Stiftung.

§ 6 Stiftungsorgane
Die Stiftung wird von den Organen der 
Stadt Bamberg nach den Vorschriften 
der Gemeindeordnung und nach 
den sonstigen für die Verwaltung 

des Vermögens, für die Führung des 
Haushalts, für die Schulden und für 
das Rechnungs-, Kassen- und
Prüfungswesen der Stadt Bamberg 
geltenden Vorschriften verwaltet und 
vertreten.

§ 7 Stiftungsaufsicht
Die Stiftung untersteht der Aufsicht der 
Regierung von Oberfranken als Rechts-
aufsichtsbehörde der Stadt Bamberg.

§ 8 Vermögensanfall
Bei Aufhebung oder Auflösung der 
Stiftung fällt das Restvermögen an 
die Stadt Bamberg. Diese hat es 
unter Beachtung des Stiftungszwecks 
unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige oder mildtätige Zwecke 
zu verwenden. Nach Möglichkeit ist es 
einer anderen Stiftung mit ähnlicher 
Zweckbestimmung zuzuführen. 

§ 9  Satzungsänderungen,  
Umwandlung und  
Aufhebung der Stiftung

(1)  Satzungsänderungen sind zulässig, 
soweit sie zur Anpassung an 
veränderte Verhältnisse geboten 
erscheinen. Sie dürfen die Steu-
erbegünstigung der Stiftung nicht 
beeinträchtigen oder aufheben. 
Soweit sie sich auf die Steuerbe-
günstigung der Stiftung auswirken 
können, sind sie der zuständigen 
Finanzbehörde zur Stellungnahme 
vorzulegen.

(2)  Änderungen des Stiftungszwecks 
sind nur zulässig, wenn seine 
Erfüllung unmöglich wird oder sich 
die Verhältnisse derart ändern, dass 
die Erfüllung des Stiftungszwecks 
nicht mehr sinnvoll erscheint. 
Umwandlung und Aufhebung 
der Stiftung richten sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften.

§ 10 In-Kraft-Treten
(1)  Die Stiftungssatzung tritt mit 

Genehmigung der Regierung von 
Oberfranken in Kraft.

(2)  Die bisherige Satzung vom 

Bekanntmachung Satzung derRudolf-Kraus-Stiftung Bamberg  
vom 04.08.2020

Vermögensübersicht zum 01.01.2019
1. Grundvermögen
Wohngebäude

Anschrift   Flurnummer Gemarkung
Eichendorffstr. 20, 22  7451 Bamberg 
Nähe Eichendorffstraße 7305/4 Bamberg 
Eichendorffstr. 24, 26, 28 7451/1 Bamberg 
Kleberstraße 33b  443/1 Bamberg 
Kloster-Banz-Str. 1  5091/6 Bamberg 
Brennerstr. 36  5154/2 Bamberg 
Nähe Brennerstraße  5154/12 Bamberg 
Nähe Zollnerstraße  5158 Bamberg 
Zollnerstr. 4, 6  5158/1 Bamberg 
Zollnerstr. 171a  5349/7 Bamberg
         
2. Kapitalvermögen
Das Kapitalvermögen der Stiftung beträgt 95.968,95 Euro.

Anlage zu § 4 Grundstockvermögen  
der Satzung der der Rudolf-Kraus- 
Stiftung Bamberg 
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1.  Satzung der Dr. Karl-Remeis-
Sternwarte-Stiftung Bamberg

Die Stadt Bamberg erlässt aufgrund der 
Art. 5 und 20 BayStG folgende Satzung:

§ 1 Name, Rechtsstand und Sitz
(1)  Die Stiftung führt den Namen  

Dr. Karl-Remeis-Sternwarte-
Stiftung Bamberg.

(2)  Sie ist eine rechtsfähige örtliche 
Stiftung des privaten Rechts.

(3) Sie hat ihren Sitz in Bamberg.

§ 2 Stiftungszweck
(1)  Der Stiftungszweck ist die Förderung 

von Wissenschaft und Forschung. 
Sie verfolgt damit ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige 
und mildtätige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2)  Der Stiftungszweck wird insbeson-
dere dadurch verwirklicht, dass die 
Stiftung die Gebäude, das Gelände 
sowie die Einrichtung der Stern-
warte dem Astronomischen Institut 
der Universität Erlangen-Nürnberg 
unentgeltlich überlässt.

§ 3 Einschränkungen
(1)  Die Stiftung ist selbstlos tätig. 

Sie verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Stiftung fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig 
hohe Unterstützungen, Zuwendun-
gen oder Vergütungen begünstigt 
werden.

(2)  Ein Rechtsanspruch auf Gewäh-
rung des jederzeit widerruflichen 
Stiftungsgenusses besteht nicht.

§ 4 Grundstockvermögen
Das Grundstockvermögen der Stiftung 
ist in seinem Wert ungeschmälert zur 
dauernden und nachhaltigen Erfüllung 
des Stiftungszwecks zu erhalten. Es er-
gibt sich aus der Anlage 1, die wesent-
licher Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 5 Stiftungsmittel
(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben
 1.  aus den Erträgnissen des Stif-

tungsvermögen
 2.  aus Zuwendungen, soweit sie 

vom Zuwendenden nicht zur 
Stärkung des Grundstockvermö-
gens bestimmt sind.

(2)  Mittel der Stiftung dürfen nur sat-
zungsgemäßen Zwecken verwendet 
werden. Der Stifter und seine Erben 
erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln der Stiftung. 

§ 6 Stiftungsorgane
Die Stiftung wird von den Organen der 
Stadt Bamberg nach den Vorschriften 
der Gemeindeordnung und nach 
den sonstigen für die Verwaltung des 
Vermögens, für die Führung des Haus-
halts, für die Schulden und für das 
Rechnungs-, Kassen-, und Prüfungs-
wesen der Stadt Bamberg geltenden 
Vorschriften verwaltet und vertreten.

§ 7 Finanzielle Beteiligung
Die finanzielle Beteiligung der Dr. 

Karl-Remeis-Sternwarte-Stiftung, der 
Stadt Bamberg sowie des Freistaa-
tes Bayern an dem Betrieb der Dr. 
Karl-Remeis-Sternwarte ist in dem 
zwischen dem Freistaat Bayern und 
der Stadt Bamberg als Vertreterin der 
Dr. Karl-Remeis-Sternwarte-Stiftung 
Bamberg abgeschlossenen Vertrag vom 
20.06.1961 geregelt, der insoweit einen 
Bestandteil der Stiftungssatzung bildet 
(Anlage 2).

§ 8  Satzungsänderungen,  
Umwandlung und A 
ufhebung der Stiftung

(1)  Satzungsänderungen sind zulässig, 
soweit sie zur Anpassung an 
veränderte Verhältnisse geboten 
erscheinen. Sie dürfen die Steu-
erbegünstigung der Stiftung nicht 
beeinträchtigen oder aufheben. 
Soweit sie sich auf die Steuerbe-
günstigung der Stiftung auswirken 
können, sind sie der zuständigen 
Finanzbehörde zur Stellungnahme 
vorzulegen.

(2)  Änderungen des Stiftungszwecks 
sind nur zulässig, wenn seine 
Erfüllung unmöglich wird oder sich 
die Verhältnisse derart ändern, dass 
die Erfüllung des Stiftungszwecks 
nicht mehr sinnvoll erscheint. 
Umwandlung und Aufhebung 
der Stiftung richten sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften.

§ 9 Vermögensanfall
Bei Aufhebung oder Auflösung der 
Stiftung oder bei Wegfall steuerbe-

günstigter Zwecke fällt das Restvermö-
gen an die Stadt Bamberg. Diese hat es 
unter Beachtung des Stiftungszwecks 
unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige oder mildtätige Zwecke 
zu verwenden. Nach Möglichkeit ist es 
einer anderen Stiftung mit ähnlicher 
Zweckbestimmung zuzuführen.

§ 10 Stiftungsaufsicht
Die Stiftung untersteht der Aufsicht der 
Regierung von Oberfranken als Rechts-
aufsichtsbehörde der Stadt Bamberg.

§ 11 In-Kraft-Treten
(1)  Diese Satzung tritt mit ihrer Geneh-

migung durch die Regierung von 
Oberfranken in Kraft.

(2)  Die bisherige Satzung vom 
01.10.1962 wird gleichzeitig außer 
Kraft gesetzt.

2. Rechtsaufsichtliche Genehmigung
Die erforderliche Genehmigung zur 
Änderung der Satzung der Dr. Karl-
Remeis-Sternwarte-Stiftung Bamberg 
ist von der Regierung von Oberfranken, 
Bayreuth, als Rechtsaufsichtsbehörde 
gemäß Art. 5 Abs. 4 des Bayerischen 
Stiftungsgesetzes am 06.08.2020, Nr. 
12-1222k24 erteilt worden. 

Bamberg, der 31.08.2020
STADT BAMBERG

Andreas Starke
Oberbürgermeister

Bekanntmachung Satzung der Dr. Karl-Remeis-Sternwarte-Stiftung Bamberg  
vom 06.08.2020

Abschrift

Vertrag über die
Eingliederung der Dr. Karl Remeis-
Sternwarte Bamberg 
in die Universität Erlangen.

Der Freistaat Bayern, vertreten durch 
den Herrn Staatsminister für Unterricht 
und Kultus, Prof. Dr. Theodor Maunz, 
schließt
mit der Stadt Bamberg, vertreten durch 
den Herrn Oberbürgermeister Dr. Theo-
dor Mathieu, als Vertreterin der Dr. Karl 
Remeis-Sternwarte-Stiftung Bamberg 

folgende Vereinbarung
ab:

Teil A Allgemeine Bestimmungen
1.  Die Dr. Karl Remeis-Sternwarte 

Bamberg wird in die Universität 
eingegliedert. Sie erhält die Be-
zeichnung „Dr. Karl Remeis-Stern-
warte, Astronomisches Institut der 
Universität Erlangen“. Die Dr. Karl 
Remeis-Sternwarte behält ihren Sitz 
in Bamberg.

2.  Die Dr. Karl Remeis-Sternwarte-
Stiftung Bamberg bleibt erhalten. 
Die Stadt Bamberg verpflichtet 

sich, als Verwalterin der Stiftung 
nach Erlangung der aufsichtlichen 
Genehmigung die Stiftung, die 
gegenwärtig Trägerin der Dr. Karl 
Remeis-Sternwarte ist, in eine 
Stiftung umzuwandeln, deren 
Zweckbestimmung in der Überlas-
sung des Geländes, der Gebäude 
und der Einrichtung der Sternwarte 
an die „Dr. Karl Remeis-Sternwarte, 
Astronomisches Institut der Uni-
versität Erlangen“ zum Betrieb der 
Sternwarte durch die Universität 
Erlangen liegt.

3.  Die Stadt Bamberg verpflichtet sich 

fernerhin, nach Erlangung der 
aufsichtlichen Genehmigung eine 
Änderung der Satzung der Dr. Karl 
Remeis-Sternwarte-Stiftung Bam-
berg dahingehend herbeizuführen, 
dass das in § 3 der Stiftungssatzung 
und in § IV Abs. 1 des Testaments 
des Dr. Remeis vom 24. September 
1879 niedergelegte Vorschlags-
recht der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität München 
für die Ernennung des Leiters der 
Sternwarte gemäß dem Beschluss 
dieser Fakultät vom 13. Mai 1959 
auf die Naturwissenschaftlichen 

Anlage 1 zur Satzung der Dr. Karl-Remeis-Sternwarte-Stiftung Bamberg 

18.03.1996 wird gleichzeitig außer 
Kraft gesetzt.

2. Rechtsaufsichtliche Genehmigung
Die erforderliche Genehmigung zur 

Änderung der Satzung der Rudolf-
Kraus-Stiftung Bamberg ist von der 
Regierung von Oberfranken, Bayreuth, 
als Rechtsaufsichtsbehörde gemäß Art. 
5 Abs. 4 des Bayerischen Stiftungsge-

setzes am 04.08.2020, Nr. 12-1222k17 
erteilt worden. 

Bamberg, der 31.08.2020
STADT BAMBERG

Andreas Starke
Oberbürgermeister
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1.  Satzung der Krankenhausstiftung 
Bamberg

Die Stadt Bamberg erlässt aufgrund der 
Art. 5 und 20 BayStG folgende Satzung:

Präambel
Das Allgemeine Krankenhaus in Bam-
berg an der Sandstraße entstand als 
Stiftung des Würzburger und zugleich 
Bamberger Fürstbischofs Franz Ludwig 
von Erthal. Die Gründung war auch 

finanziell sein alleiniges Verdienst. 
Der Stifter hatte im Jahre 1786 das 
Baugelände aus seiner Privatschatulle 
gekauft, am 19.05.1787 den Grundstein 
zum Bau selbst gelegt und am 11.11.1789 
die Weihe selbst vorgenommen. Nach 
der Satzung für die Krankenhausstif-
tung Bamberg vom 23.02.1978 war 
Zweck der Stiftung „der Betrieb und 
die Unterhaltung eines Krankenhauses 
mit den im Krankenhausbedarfsplan 

des Freistaates Bayern aufgeführten 
Fachrichtungen“.

Mit der Eröffnung des Klinikums der 
Stadt Bamberg (Krankenhaus der Zen-
tralversorgung) hat die Krankenhaus-
stiftung mit Wirkung vom 01.01.1984 
den Krankenhausbetrieb eingestellt. 
Um dem Stifterwillen auch in Zukunft 
so weit als möglich Rechnung zu 
tragen, wird die Zweckbestimmung 
der Stiftung in der Weise geändert, 
dass nicht mehr der Betrieb eines 
Krankenhauses, sondern die Förderung 
des Betriebes eines Krankenhauses der 
Zentralversorgung Stiftungszweck ist.

§ 1 Name, Rechtsstand und Sitz
(1)  Die Stiftung führt den Namen 

Krankenhausstiftung Bamberg.
(2)  Sie ist eine rechtsfähige örtliche 

Stiftung des bürgerlichen Rechts 
(3) Sie hat ihren Sitz in Bamberg.

§ 2 Stiftungszweck
(1)  Der Stiftungszweck ist die Förderung 

des öffentlichen Gesundheits-
wesens und der öffentlichen Ge-
sundheitspflege, insbesondere die 
Verhütung und Bekämpfung von 
übertragbaren Krankheiten, auch 
durch Krankenhäuser im Sinne des 
§ 67 Abgabenordnung (AO). Die Stif-
tung verfolgt damit ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige 

und mildtätige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2)  Der Stiftungszweck wird insbe-
sondere verwirklicht durch die 
Förderung des Betriebes des 
Klinikums am Bruderwald mit den 
im Krankenhausplan des Freistaates 
Bayern aufgeführten Fachrich-
tungen einschließlich der mit 
dem Krankenhaus verbundenen 
Ausbildungsstätten im Sinne des 
§ 2 Nr. 1 a Buchst. e des Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes. Der 
Stiftungszweck wird durch Zuwen-
dungen an einen gemeinnützigen 
Krankenhausträger verwirklicht.

§ 3 Einschränkungen
(1)  Die Stiftung ist selbstlos tätig. 

Sie verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Stiftung fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig 
hohe Unterstützungen, Zuwendun-
gen oder Vergütungen begünstigt 
werden.

(2)  Ein Rechtsanspruch auf Leistun-
gen der Stiftung aufgrund dieser 
Satzung besteht nicht.

§ 4 Grundstockvermögen
Das Grundstockvermögen der Stiftung 
ist in seinem Wert ungeschmälert zur 

Vermögensübersicht zum 01.01.2019
1. Grundvermögen
Wohngebäude

Anschrift   Flurnummer Gemarkung
Habergasse 20  168 Bamberg 
Bughofer Str. 20  1601/14 Bamberg 
Lobenhofferstr. 49  8933 Bamberg 
Untere Sandstr. 30  2774 Bamberg 
Untere Sandstraße 30a  2776 Bamberg 
Untere Sandstraße 34  2777 Bamberg 
Nähe Untere Sandstr.  2774/1 Bamberg 
Am Leinritt   2775 Bamberg 
Untere Sandstraße 34  2781 Bamberg
         
2. Kapitalvermögen
Das Kapitalvermögen der Stiftung beträgt 2.141.196,46 Euro.

Anlage zu § 4 Grundstockvermögen  
der Satzung der Krankenhausstiftung 
Bamberg

Bekanntmachung für die Krankenhausstiftung Bamberg vom 04.08.2020

Fakultät der Universität Erlangen 
übertragen und das in § 3 der 
Stiftungssatzung und in § IV Abs. 
2 des Testament des Dr. Remeis 
niedergelegte Anstellungsrecht für 
den Kustos der Sternwarte von dem 
Verwaltungsausschuss der Univer-
sität Erlangen auf Antrag des Leiters 

der Sternwarte nach Benehmen mit 
der Stadt Bamberg ausgeübt wird.

Teil B Finanzielle Bestimmungen

1.  Die Stadt Bamberg verpflichtet 
sich, als Verwalterin der Stiftung 
des Gelände, die Gebäude und die 

Einrichtung der Sternwarte der „Dr. 
Karl Remeis-Sternwarte, Astro-
nomisches Institut der Universität 
Erlangen“ unentgeltlich zu überlas-
sen. Sie verpflichtet sich fernerhin, 
die Einnahmen der Stiftung der 
Sternwarte zukommen zu lassen.

2.  Der Freistaat Bayern trägt weiterhin 
den Bauunterhalt der Sternwarte.

3.  Die Stadt Bamberg gewährt der 
Sternwarte zu deren Betrieb einen 
jährlichen Zuschuss von 12.000 DM.

4.  Der Freistaat Bayern gewährt der 
Stenwarte im Jahr 1961 einen 
Sachzuschuss in Höhe von 8.000 
DM und vom Haushaltsjahr 1962 an 
jährlich einen Sachetat in Höhe von 
jährlich 12.000 DM.

5.  Der Freistaat Bayern trägt den ge-
samten jetzigen und künftigen Per-
sonalaufwand der Sternwarte. Die 
bei der Sternwarte vorhandenen 
Beamten werden – wenn sie die 
laufbahnmäßigen Voraussetzun-
gen erfüllen und soweit sie nicht 
bereits Staatsbeamte sind – in ihrer 
jetzigen Rechtsstellung von dem 
Freistaat Bayern übernommen. Die 
bei der Sternwarte tätigen Ange-

stellten und Arbeiter werden in die 
für Arbeitnehmer des Freistaates 
Bayern geltenden Bestimmungen 
überführt. Etwaige Unterschiede in 
der Vergütung werden durch per-
sönliche Ausgleichszulagen abgegli-
chen. Derartige Ausgleichzahlungen 
sind auf künftige Gehalts- und 
Lohnerhöhungen anzurechnen. 
Die Überführung des Personals der 
Sternwarte erfolgt im Haushaltsjahr 
1962.

6.  Im Entwurf des Staatshaushalts 
1962 wird eine Stelle für eine halb-
tägig beschäftigte Schreibkraft nach 
Verg.Gr. VIII TO A für die Sternwarte 
vorgesehen.

Teil C Inkrafttreten
Dieser Vertrag tritt am 01. Januar 1962 
in Kraft.

München, Bamberg, den 20. Juni 1961

gez. Dr. Theodor Maunz
Freistaat Bayern

gez. Dr. Mathieu 
Stadt Bamberg

Vermögensübersicht zum 01.01.2019
1. Grundvermögen
Wohngebäude

Anschrift   Flurnummer Gemarkung
Sternwartstraße 7, 9  4105 Bamberg 
Nähe Sternwartstraße  4106 Bamberg 
Nähe Sternwartstraße  1979/1 Bamberg 
Nähe Sternwartstraße  1979 Bamberg 
Nähe Milchweg  4094 Bamberg 
Nähe Milchweg  4095 Bamberg
         
2. Kapitalvermögen
Das Kapitalvermögen der Stiftung beträgt 2.590,24 Euro.

Anlage 2 zu § 4 Grundstockvermögen  
der Satzung der Dr. Karl-Remeis- 
Sternwarte-Stiftung Bamberg 



BEKANNTMACHUNGEN & AUSSCHREIBUNGEN

22 RATHAUSJOURNAL21·2020|06.11.2020

Ausschreibungen städtischer Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen
Referat bzw. Amt Kennziffer Gegenstand und Umfang der Leistung oder Lieferung Bemerkungen

Stadt Bamberg 
FB 6A / Zentrale Beschaffungs- 
und Vergabestelle 
Untere Sandstraße 34 
96049 Bamberg

Offenes Verfahren nach VgV:

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg
Fahrgestell ca. 18 to. für den späteren Aufbau eines 
Schlammsaugwagens
Eingang der Angebote nur in digitaler Form  
bis 19.11.2020, 10.00 Uhr

Ausschreibungsunterlagen nur in elektronischer Form können 
mit nachfolgendem Link heruntergeladen werden:

http://www.deutsche-evergabe.de//Dashboards/dashboard_
off/5272d000-07a4-4a8e-b37a-fb3107c65a43

Öffentliche Ausschreibung:

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg
Überschuss-Schlammleitung und Verlegung von 
Leerrohren in der Kläranlage Bamberg
Eingang der Angebote nur in digitaler Form  
bis spätestens 26.11.2020, 10.00 Uhr

Ausschreibungsunterlagen nur in elektronischer Form können 
mit nachfolgendem Link heruntergeladen werden:

https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_
off/1dfd45db-d783-4d44-9bf9-af90b371d8d2

Entsorgungs- und Baubetrieb  
der Stadt Bamberg 
vertreten durch FB 6A/Zentrale 
Beschaffungs- und Vergabestelle 
Untere Sandstraße 34 
96049 Bamberg

Verahandlungsverfahren nach VgV

Projekt Michaelsberg Bamberg
Verhandlungsverfahren Kanal-, Leitungs-  
und Straßenbau
Objektplanung Ingenieurleistung 
Teilnahmeantrag Stufe 1
Az.: 6A-EBB-029/2020
Termin: 30.11.2020 – 10.00 Uhr

Ausschreibungsunterlagen nur in elektronischer Form können 
über die Vergabeplattform www.auftraege.bayern.de mit 
nachfolgendem Link heruntergeladen werden.

http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_
off/c9575776-1614-4ce4-84c5-ffb99c9ba9ec

Eingang der Anträge nur in digitaler Form über die 
Vergabeplattform.

Stadtbau GmbH 
im Auftrag des 
Immobilienmanagement der 
Stadt Bamberg 
vertreten durch Stadt Bamberg/
FB 6A Zentrale Beschaffungs- 
und Vergabestelle 
Untere Sandstraße 34 
96049 Bamberg

Offene Verfahren nach VOB/A EU

Buchenstraße Bamberg – Offizierssiedlung 
– Umwandlung von ehemaligen militärischen 
Wohnungen in zivile Nutzung –
FB6A-STB-015/2020 Heizungsbau

FB6A-STB-016/2020 Sanitär

FB6A-STB-017/2020 Elektro

FB6A-STB-018/2020 Abtrennung Drainage

FB6A-STB-019/2020 Innenputz- und Malerarbeiten

Ausschreibungsunterlagen nur in elektronischer Form können 
mit nachfolgendem Link heruntergeladen werden:

Eingang der Angebote nur in digitaler Form: 

http://www.deutsche-evergabe.de//Dashboards/dashboard_
off/6adfbde2-5ae5-4712-963e-31ed734db951

http://www.deutsche-evergabe.de//Dashboards/dashboard_
off/c5707918-285b-4ce1-8cb7-3b411812ed8d

http://www.deutsche-evergabe.de//Dashboards/dashboard_
off/47bfc378-fea7-4b8a-a1f7-3190b6424bd3

http://www.deutsche-evergabe.de//Dashboards/dashboard_
off/c5406ab6-4ec0-446e-9017-22ea62c12f36

http://www.deutsche-evergabe.de//Dashboards/dashboard_
off/56a36786-ab46-4e1c-8917-cbb354162dd4

dauernden und nachhaltigen Erfüllung 
ihres Stiftungszweckes zu erhalten. Es 
ergibt sich aus der Anlage, die wesent-
licher Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 5 Stiftungsmittel
(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben
 1.  aus den Erträgen des Stiftungs-

vermögens,
 2.  aus Zuwendungen, soweit sie 

vom Zuwendenden nicht zur 
Stärkung des Grundstockvermö-
gens bestimmt sind.

(2)  Mittel der Stiftung dürfen der 
Stiftung nur für die satzungsgemä-
ßen Zwecke verwendet werden. 
Die Stifter und ihre Erben erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln 
der Stiftung.

§ 6 Stiftungsorgane 
Die Stiftung wird von den Organen der 
Stadt Bamberg nach den Vorschriften 
der Gemeindeordnung und nach 

den sonstigen für die Verwaltung des 
Vermögens, für die Führung des Haus-
halts, für die Schulden und für das 
Rechnungs-, Kassen-, und Prüfungs-
wesen der Stadt Bamberg geltenden 
Vorschriften verwaltet und vertreten.

§ 7  Satzungsänderungen,  
Umwandlung und  
Aufhebung der Stiftung

(1)  Satzungsänderungen sind zulässig, 
soweit sie zur Anpassung an 
veränderte Verhältnisse geboten 
erscheinen. Sie dürfen die Steu-
erbegünstigung der Stiftung nicht 
beeinträchtigen oder aufheben. 
Soweit sie sich auf die Steuerbe-
günstigung der Stiftung auswirken 
können, sind sie der zuständigen 
Finanzbehörde zur Stellungnahme 
vorzulegen.

(2)   Änderungen des Stiftungszwecks 
sind nur zulässig, wenn seine 
Erfüllung unmöglich wird oder sich 

die Verhältnisse derart ändern, 
dass die Erfüllung des Stiftungs-
zwecks nicht mehr sinnvoll 
erscheint. Umwandlung und 
Aufhebung der Stiftung richten sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften.

§ 8 Vermögensanfall
Bei Aufhebung oder Auflösung der 
Stiftung oder bei Wegfall steuerbe-
günstigter Zwecke fällt das Restvermö-
gen an die Stadt Bamberg. Diese hat es 
unter Beachtung des Stiftungszwecks 
unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige oder mildtätige Zwecke 
zu verwenden. Nach Möglichkeit ist es 
einer anderen durch die Stadt Bamberg 
verwalteten Stiftung mit ähnlicher 
Zweckbestimmung zuzuführen.

§ 9 Stiftungsaufsicht
Die Stiftung untersteht der Aufsicht der 
Regierung von Oberfranken als Rechts-
aufsichtsbehörde der Stadt Bamberg.

§ 10 In-Kraft-Treten
(1)  Die Stiftungssatzung tritt mit 

Genehmigung der Regierung von 
Oberfranken in Kraft.

(2)  Die bisherige Satzung vom 
06.08.2003 wird gleichzeitig außer 
Kraft gesetzt.

2. Rechtsaufsichtliche Genehmigung
Die erforderliche Genehmigung zur 
Änderung der Satzung der Kranken-
hausstiftung Bamberg ist von der 
Regierung von Oberfranken, Bayreuth, 
als Rechtsaufsichtsbehörde gemäß Art. 
5 Abs. 4 des Bayerischen Stiftungsge-
setzes am 04.08.2020, Nr. 12-1222k16 
erteilt worden. 

Bamberg, der 31.08.2020
STADT BAMBERG

Andreas Starke
Oberbürgermeister
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Geburten
Beurkundungenvom15.10.2020mit28.10.2020

 ∙  Evi Vera Scholz 
Eltern: Susanne Margarete Scholz geb. Weller und  
Markus Manfred Scholz, Bamberg, Egelseestr. 67

 ∙  Lijan Gabriel Indra Klanke 
Eltern: Katharina Weingärtner-Klanke geb. Weingärtner und  
Jan David Klanke, Bamberg, Heidengasse 12

 ∙  Ben Lennox Garbage 
Eltern: Claudia Oettel und Andrew Thomas Garbage, Bamberg, Hohe-Kreuz-Str. 37

 ∙  Oskar Alexander Kraus 
Eltern: Stefanie Doris Kraus geb. Reuther und  
Sebastian Jürgen Kraus, Bamberg, Zweidlerweg 18

 ∙  Felix Braunreuther 
Eltern: Tanja Zapf und Ralf Rudolf Braunreuther, Bamberg, Pfarrfeldstr. 4a

 ∙  Mathias Andrei Rațiu 
Eltern: Ioana-Andreea Rațiu und Sergiu-Dumitru Rațiu, Bamberg, Adolf-Kolping-Str. 4

 ∙  Emiel Arthur Schwegler 
Eltern: Mareike Elisabeth Schwegler geb. Müller und  
Sebastian Robert Schwegler, Bamberg, Am Regnitzufer 19 a

Eheschließungen
vom15.10.2020mit28.10.2020

 ∙  Nadine Lydia Goll, Bamberg, Goethestr. 12 und  
Tom Gummlich, Bamberg, Goethestr. 12

 ∙  Ola Shared, Bamberg, Untere Königstr. 22 und  
Walid Okla, Bamberg, Untere Königstr. 22

Verstorbene
Beurkundungenvom15.10.2020mit28.10.2020

 ∙ Christine Margarete Denzler, Bamberg, Nonnenbrücke 9a

 ∙ Rosa Schlei geb. Geier, Bamberg, Nonnenbrücke 9a

 ∙ Reinhard Klaus Straube, Bamberg, Moosstr. 12

 ∙ Gerd Keidel, Bamberg, Kloster-Langheim-Str. 8

 ∙ Johann Baumann, Bamberg, Höcherbühl 8

 ∙ Margareta Luise Ritter geb. Wirth, Bamberg, Blumenstraße 10

FAMILIENNACHRICHTEN

Wichtige Telefonnummern
der Stadt Bamberg
Vermittlung 87-0

Infothek
(allgemeineAuskünfte) 87-0

Bürgeranfragen  
  und Beschwerden 87-1138

Fax 87-1964
E-Mail stadtverwaltung@stadt.bamberg.de
Internet www.stadt.bamberg.de

Öffnungszeiten
Das Bürgerrathaus an ZOB, das Rathaus Maxplatz, die 
Zulassungsstelle in der Moosstraße sowie das Baureferat in 
der Unteren Sandstraße sind auch in der Corona-Pandemie 
grundsätzlich für den Publikumsverkehr geöffnet.  
Zwingend erforderlich sind aber eine vorherige Termin-
vereinbarung sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 

Das Rathaus am Maxplatz kann nur durch den Seiten-
eingang in der Fleischstraße betreten werden (nur mit 
Termin, außer für Abholung von Gelben Säcken, Windel-
säcken und Rathaus Journal direkt an der Pforte). 

Weitere Hinweise unter www.stadt.bamberg.de.

An zei ge

mailto:presse@stadt.bamberg.de
mailto:lw@stadtmarketing-bamberg.de
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MUSEEN  DER  STADT  BAMBERG

Die Museen sind weiterhin für Sie da!

www.museum.bamberg.de
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+ + +  M U S E U M  A U F  D E M  S O FA + + +

#museumvonzuhause
#museenderstadtbamberg

#museumsandchi l l
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